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Red1tspolitisd1e Überlegungen 
zur 1. und 2. Strafgesetznovelle 1952 

A. Strafgesetznovelle 1952
vom 21. März 1952, BGBI Nr. 62/1952. 

a) Gr-undsätzliche Ueberlegungen 
Der Nationalrat hat im Dezember 1950 anläßlich der Be

ratungen des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1951 di,e Ent• 
schließung angenommen, daß das Bundesministerium für Justiz 
eine Novelle zum Strafgesetz mit dem Inhalte vorz,ulegen hat, daß 

a) die selbstverschuldete Trunkenheit :nicht mehr als Mil
derungsgrund anzusehen 5€i, und 

b) eine besonders strenge Strafbestimmung j,ene Fälle er
fasse, in denen ,eine Person in trunkenem Zustand eine 
Tätigkeit ausübt, zu der besondere Aufmerksamkeit er
forderlich ist, um die Gefährdung anderer Personen zu 
verhüten, oder in denen eine -Person durch Trunkenheit 
die anderen Straßenbenützer einer Gefahr aussetzt. 

,A .. Auf �r,und dies�r Entschließung hat das Bundesministeri.um 
�fur Justiz z-ur Erganzung der bestehenden s t r a f g e s  e t  z. 

1 i c h e n M a ß n a h m e ,n im obengenannten Sinne einen Ge
setz-esentwurf eingebracht. Dieser Gesetzesentwurf sah vor, daß 
vor allem ein s e l b s t v e r s c h·ul d e t e r  R a u s c h, der di,e Zu
rechnungsfähigkeit nicht ausschließt, · im allgemei,nen n i c h t ein 
s t r a f m i I d e r  n d e r, sondern ein straferschwerender Umstand 
ist, weirers daß die selbstverschuldete v o 11 e Berauschung 
n i c h t m e h r als S c h u I d a u s s c h I i e ß u n g s 8 :r u :n d zu 
werten ist und daß vor ollem für die sogena,nnte F a  h r e r  -
f l u cbt g e r i c h t•l i c h e  S t .r a f -e n  festgesetzt werden. 

Jeder Gesetzeskundige wird in diesem Zmamme.nhang fragen, 
warum nicht schon zur Zeit der Entstehung des Strafgesetzes 
ein rechtspolitisches Bedürfnis nach strenger Bestrafung der im 
Zustand der Berauschung begangenen Gefährdungsdelikte be
st,mden hat. Die Regierungsv-orlage verweist besonders darauf, 
daß der berauschte Mensch �mt infolge der s·either ein
getretenen Technisierung des Lebens. z,u einer so bedeutenden 
Gefahrenquelle gew:1rd�n ist. Di�_s tritt besonders si,nnfällig im 
Straßenverkehr hervor, in dem, d,e Gefahren der Technisi.erun!t 
nicht nur die Person.�n,. die in diesem Verkehr Fahrzeuge lenken, 
sondern auch alle ubrigen Verkehrsteilnehmer, also die Allge-
meinheit bedrohen. 

Tatsache ist, daß schon der Genuß ge;inger Mengen eines 
Rauschmittels die Fähigkeit z,ur sicheren Lenkung eines Fahr
zeuges, insbesonders durch obj-ektiv unbegründete Steigerung 

A 
des Selbstbewußtseins, Abbau der Hemmungen, Verlangsamung 

�- der Reak_'.ionsgeschwindigk•e!_t, Herabmi:nderung des Konzentra
tionsvermogens und der Korperbeherrschung, erheblich herab-
setzt. Wenn auch beispi-elsweise in Wi,en in jüngster Zeit 
nur 5.56 von Hundert aller Verkehrsunfälle, bei denen Personen 
Schaden ,erlitten haben, durch Berauschte verursacht worden 
·sind, so fällt bei dem außeror.dentlich g,esteigerben Straßenver
kehr auch dieser an �ich nicht hohe Proz-entsatz iris Gewi·cht. 
Die Entwicklung der Technik im Verkehrswesen bri:ngt es mit 
sich, daß Verkehrsunfälle vorwiegend durch berauschte Kraft
fahrzeug I e n k e 1r verursacht werden. Dennoch stellen auch alle 
übrigen berauschten Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Ge
fahrenquelle im Straßenverkehr dar. Eine Einschränkung der 
neuen -Strafbestimmungen auf Kiraftfahrzeugl,enker muß daher aus 
rechtspolitischen _Gründen ab�elehnt werden; sie würde eine 
nicht zu rechtfort1gende rechtliche Benachteili,gung der Kra.ftfahr
zeuglenker schaffen. 

Es kann allerdings nicht in Abr.ede gestellt werden daß im 
Straßenverkehr nicht .nur die Berauscht:mg der Ve;kehrsteil
nehmer sonder,n zum Beispiel auch der,en rücksichtsloses und mut
williges Verhalten in oüchter,nem Zustand, ferner die Ueber
anstrengung der Kraftfahrzeugl-enker sowie die mangelhafte Aus
rüstung der Fahrzeuge bedeutsame Gefahrenquellen darstellen. 
Wenn sich die Str_afgesetznovelle 1952, BGBI 62/1952, darauf 
beschränkt, nur d,e selbstverschuldete B ,e r  aus c h u n g zur 
Tatzeit als strafsatz,erhöhenden Umstand zu werten, so liegt dem 
die Erwägung zu Grunde, daß die übrigen Gefährdungsmomente 
bereits durch das geltende Recht hinlänglioh erfaßt sinct 'und 
ein Bedürfnis nach strengerer Ahndung nur hinsichtlich der im 
berauschten Zustand begangenen Gefährdungsdelikte besteht. 

Von G0nd.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEUMAIER 
G0ndarmeriezentralkommando 

Die parlamentarische Entschließung geht, wie aus den 
Sitzungsberichten zu ers-ehen ist, von der Tatsache aus, daß 
auch der unerhebliche Konsum berauschender Mittel wichtige 
körperliche und geistige Funktionen des Menschen beeinträch
tigt; so nimmt insbesonder.e seine Fähigkeit, das Unrechtmäßige 
seines Verhaltens einzusehen und dieser Einsicht gemäß zu 
handeln, erfahrungsgemäß mit fortschreitendem Genuß berau.
schender Mittel ab und wird schließlich. zur Gänze aufgehoben. 

Die Strafgesetzgebung würde die Situation verkennen, wollte 
sie den Geriuß von Rauschmitteln an sich unter StraFsanktion 
stellen. In wieviel F.ällen führt doch der Genuß solcher berau
schender Mittel überhaupt nicht z,u einem rechtswidri:gen Ver
halten. In allen diesen Fällen würde für eine gerichtliche Bestra
fung der Berauschten k e ·i ,n ausreichender rechtspolitischer Grund 
zur Bestrafung gegeben sein. 

Die Regierungsvorlage führt daher in den "Erläuternden 
Bemerkungen" näher aus: "Die schuldhafte Herbeiführung der 
Berauschung kann ·unter der Vorauss·etzung strafbegründend oder 
straf-erhöhend sein, daß ein solches Verhalten aus besonderen 
Gründen a,n sich strafwürdig ist oder daß der Berauschte in 
diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung oder Unter· 
l.issung beg,eht." 

Es ergibt sich nun die Frage, ob denn dann wirklich die 
Mittel des Straf.rechtes ausreichen, ,um die Strafjustiz i.n die 
Lage zu versetz.en, einen entsprechenden Beitrag zum Kampf 
gegen den Alkoholismus •und di,e ·Unterlassung der Hilfeleistung 
nach Verkehrsunfällen (Fahr,erflucht) zu leisten. Aus dem Bericht 
des -Bundesministeriums für Justiz und der Parlamentskorrespon
denz ist zu ersehen, daß die Strafgesetznovelle 1952 v e r  -
s u c h t, "die Strafverfolgungsbehörden in die Lage zu ver�etzen, 
das in ihrer Macht Stehende in diesem notwendigen Kampf 
gegen den Alkoholismus •und die Unterlassung der Hilfeleistung 
nach Verkehrsunfällen b e i  z u t r a g e n". Die bestehenden straf
gesetzlichen Maßnahmen werden daher nicht immer als aus
reichende Mittel in di:esem Kampfe angesehen werde� können. 

b) Die Berauschung als allgemei�er Milderungsumstand 
Bei der Festsetzung der Unrechtsfolgen für strafbar,e Hand

lunge·n, die von einer zwar ,noch �urechnungsfähi-gen, jedoch 
zur Tatzeit unter Einwirkung berauschender Mittel stehenden 
Person begangen werden sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten 
auseinanderz,uhalten: . ' 

a) die Begehung von a,n sich strafbaren Handlungen und 
b) die G e f ä h r d u n g des Lebens, der Gesundheit oder 

der körperlichen · Sicherheit. 
. Für die erste Gruppe von strafbaren Handlungen bedarf es

keiner besonder,en Strafdrohung gegen die Herbeiführung der 
Berauschung. Die a.llgemeine für die Begehung der Tat in nüch
ternem Zustand a,ngedrohte Strafnorm reicht aus. Die Berau·
schung wurde im Strafr,echt bis zur Wirksamkeit der Strafgesetz
novelle 1952 wie folgt behandelt: 

1. Hatte sich der Täter die Berauschung i n  A b s i c h t  auf 
das. V:erbr·echen zugef'.ogen, 50 wurde ihm die Tat al� eine 
act,'?. li�era in causa (Handlung; die _i:n ihrer Ursache frei __ ,st) als 
vorsatzl,che Handlung z,ugerechnet. (§ 2 lit. c). (Daran anderte 
auch die Strafgesetznovelle 1952 nichts.) 

2. Hatte sich der Täter die Berauschung o h n e  Absicht 
auf das Verbr-echen zugezogen, so wurde diese Tat als Ueber
tretung der Trunkenheit gemäß §§ 236 und 523 StG �estroft. 
D�s Strafgesetz verlangte eine Verbrechenshandlung 1n z u _
f a 11 i g e r  Trunkenheit. Richtigerweise begründete Trunkenh�,t 
aber nur dann die Strafbarkeit wenn sie verschuldet und tn 
diesem Sinne nicht gerade zufällig war. So wurde zum Beispiel 
die Herbeiführung einer fahrlässigen Handlung i,n selbstverschul
deter Trunkenheit (§§ 431 und 335 StG) bestraft, wenn der Täter 
bei pflichtgemäßer Aufmerksamkeit hätt,e einsehen können, daß 
die durch die Berauschung herbeiseführte Bewußtseinsstörung 
die Gefahr eines strafbaren Erfolges mit sich bringen konnte. Die 
vom Täter n i c h t  v e:r s c h ul d e t e Tr,unkenheit e n t s c h u l
d i g t dagegen. (Diese Bestimmungen wurden durch die_ Straf
gesetznovelle 1952 - wie später ,näher besprochen w,rd � 
geändert.) 
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Grundsätzlich ist -f.estz-uhalien daß das Strafgesetz die selbst
verschuldete Trunkenheit weder' zu den Erschwerungsumständen 
in der alten Fassung (§ 49 StG) .noch zu den Milderungs
umständen (§ 46 StG) zählt. 

(1) Siehe die alte Fassung <:les § 46 StG. 
§ 46. Milderungsumstände, welche auf die Person des Täters 

Beziehung haben, sind: 
<l) wenn der Täter in ,einem Alter unter zwanzig Jahren, 

wenn er sdiwach an Verstand,- oder seine Erziehung sehr 
vernachlässigt worden ist; 

b) wenn ir vor dem Verbrechen eines untadelhaften Wandels, 
gewesen;

c) wenn er auf Antrieb eines Dritten, aus Furcht oder Ge
horS<lm das Verbrechen begang-en hat; 

d) wenn er in einer „us dem gewöhnlichen Menschen
gefühle entstanden-en heftig-en Gemütsbewegung sich zu 
dem Verbrechen hat hinreißen lassen; 

e) wenn -er mehr durch die ihm aus fremder Nachlässigkeit 
aufgestoßene Geleg-enheit z,urn Verbrec:!7en a.nge!ockt ':"Or
den ist, als sich mit vorgefa_ßter Absicht dazu bestimmt 
hat-

f) we�n er von drück-ender Armut sich · zu dem Verbrechen 
hat verleiten kissen; · -

g) wenn ,er den verursachten Schaden gutz,umachen, oder 
die weiteren üblen Folgen zu verhindern mit täti'gem Eifer 
sich bestrebt hat; .. 

h) we-nn er, da er leicht entfliehen oder unentdeckt hatte 
bleiben können, sich s-elbst angegeben und das Verbrechen 
bekannt;

i) wenn er ander-e, verborgen gewesene V�rbrecher �nt
deckt und zu ihrer Einbringung Gelegenheit und Mittel 

an die Hand gegeben ·hat; .. 

. 

k) (wenn er wegen der ohne sein_ Verschulden verlangerten 
Untersuchung. durch längere Zeit verhaftet war.) 

Vielfach wird behauptet, daß es_ bei der Strafbemessung in 
der Regel zu einer Kompensation zwischen de_m __ Erschwerung's
umstand, der in der selbstverschuldeten Herbe1fuhrung_ d�r B_e
rauschung liegt und dem Milderungsumstand der d_�r0 d1,e E1nw1r
kung des Rauschmittels verminderten Zur-echnungsfah1gke1t kom�t. 
Die Gerichte berücksichtigen aber - unter Erwer.terung de_� 1m 
Stra.fgesetz -nur beispielsweise <lngeführten Strafbemessungsgrunde 

- ganz „ llgemein die Ber„uschu,ng als Milderung_sumstand:_ _ 
Di-ese Praxis ist ,um so bedenklicher, als immer hauf1ger 

schwere und furchtbare V.erbrechen von P-erso�en . begangen 

d d. T tze·1 t mehr oder minder u-nter E1nw1 ,rkung von wer en, 1 e zur a · · 
Berausc'hungsmittdn standen. _ . d" F Berechtigt wird sodann 1n d iesem Zusamme_n.ha�ge 1-e rage 

f f • m n·icht auch für das gerichtliche Strafver-au gewor en, wa,,,u eh d B · 
fahr-en ,eine dem, § 3 Abs. 2 des V StG e.ntspre . en e est1m· 

h f, urde Diese Gesetzesstelle bestimmt, daß Be-mung gesc a ,,en w · · h I d T ßt · t·· d1·e auf s e l b s t v e ,r s.c u e t e r  r u n-wu s,e1nss or-ung.en, , , S f · 1 d k -e -n h e i t beruhen, n i e m a I s e1 -ne
B
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. ß D h 16 wurde g•ema �rt. . er tra · gung finden mu · es a 
46 d 264 StG folgende Bestimmung 

gesetznovelle 1952 den §§ ll.Jn 

a-ngefüg
E
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: I b t c h u I d e  t e r, durch ein berauschendes 
in s e s Ve r s  
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1tte erv,orgerur,ener, 
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den Mittels hat hinreißen 

zum Genuß dieses eraus en 
(B eh 

1 . 1 d -' ,e r U m s t ;a ,n d zu werten. ea t-e 
lassen o s m I e r n ° d G ·· d ) . d' t· Aufzählung der besoA ·er,en run e. die emonstro 1ve 

d f· . t diese s e I b s t v e r s c h u 1 -
D· R ·erungsvorlage ,e 1n1er , 

R eh ie ·egi 
h . . f I t · "Selbstverschuldet ist ein aus -

d e  t e  Trunk-en ·eit wie O g · Täter vorsätzlich oder fahrlässig 
zustand dann, _wenn -er _vom 

·cht erforderlidi ist daß ihm be
herbeigeführt wird,. wo�el e

h 
ni 

t d zu deliktischem Verhalten 
wußt is

d
t, da

d
ß 

ß
er 

r l�ors:h!� k��:t:, es stehe ihm eine Tätigkeit 
neige, o er o e _ ,, 
bevor, die Nüchternheit erfordert. 

D. N g besteht also in de·r Verpflichtung der 
1e e u er u n 

h d 
Gerichte den selbstverschuldeten R a  u s c z u s  t a_n n u r 
m e h r  'unter Darlegung der b e s o n d e r e _n G r u n d e_ als 
M·ld , - t nd anzunehmen (nicht mehr w1-e vor dem dieser 1 erungsu,,,s a 

d · de G "cht · 
Zustand 0,llgemein als Milderungsumsta_n 1n r eri 

. 
spra_�1s 

gewertet wurde). Eine Besonderheit bildet _außer�em ci.1e _ Mog
lichkeit, daß die Rechtsmittelgerichte neuerdings di1'e Mogl1chke1_t 
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haben, die nur selten vorliegende Berechtigung für die Annahme 
dieses MUderungsumstandes im Einzelfalle z,u überprüfen. 

c) Die Berauschung bei ;Gefährdungsdelikten 

Für die zweite Gruppe von strafbaren Handlungen muß die 
selbstverschuldete Berauschung bei G ,e f ä h r d u n g des Lebens, 
der Gesundheit ·und der �örperlichen Sicherheit von Menschen 
besonders gewertet werden. Der Ges-etzgeber erkannte, daß die 
Strafdrohungen der §§ 335 und 431 StG zur Sühne der in 
berauschtem Zustand begangenen strafbaren Handlungen und 
Unterlassungen gegen das Leben, die Gesundheit oder die 
körperliche Sicherheit von Menschen und zur Abschreckung 
(Generalprävention) nicht mehr ausreicht. Die Regi1erungsvorlage 
zeigt vor allem die Diskr-epanz zwischen den Bestimmungen der 
§§ 331 und 432 des StG in seiner ursprünglichen P--assung auf. 

Diese Bestimmungen lauteten: 
§ 335. Jede Handlung oder Unterlassung, von welcher 

der Handdnde schon nach ihrer natürlichen, für jedermann 
leicht -erkennbaren folgen, oder vermöge besonders bekannt
gemachter Vorschriften, oder nach seinem Stande, Amte,
Berufe Gewerbe, seiner Beschäftigung, oder überhaupt nach
seinen besonderen Verhältnissen ·einzusehen vermag, daß sie
eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit odrer körperliche 
Sicherheit von Menschen ·herbeizuführen oder zu vergrößern 
geeignet sei, soll, wenn hi-eraus eine schwer-e körperliiche 
Beschädigung (§ 152) eines Menschen erfolgte, an jedem 
Schuldtragenden als Uebertretung mit Arrest von einem bis 
zu sechs Monaten; d„nn aber, wenn hierous der Tod eines Menschen erfolgte, ols Vergehen mit strengem Arrest von_... sechs Monaten bis zu einem Jahre g,eahndet werden. • ..,. § 331: Wenn eine nach § 335 als Verschulden zuzurech- '< 1nende Ha,�dlung oder Unterlass�ng in Bezi,ehung auf die1n §§ 85 l1t, c, 87 u�d 89 bezei.chneten Gegenstände oder unt•er den dort erwahnt-en bP.sonders gefährlichen Verhältnissen beg?ngen wird, s-o __ soll di-eselbe a�:11 dann, wenn hier-aus nur eine schwer-e korperl1che Beschadigung erfolgte 1 Verg-ehen mit str,engem Arreste von sechs Monaten 6·

' a. s 
zwei Jahren und im Falle einer dadurch veranlaßten T

1
-\ 

zu 
bis zu drei Jahren verurteilt werden. · 0 ung

§ 432. Wenn jedoch eine bei dem Betriebe vo E· bahnen oder von onder-en im § 85 lit. c bez,eichneten 
n

W 
is

k
en-

d U t h d . 6 • ·'.:J S er en ,o er n -erne mungen, o er e1 uem taatstelegraph gestellte Person in ihrem Di-enste ein Verschulden d· en 
A

n
begeht, so ist immer ouf strengen Arrest von drei +:ser 

6:
t 

zu drei Monaten, und bei sehr erschwerenden Urn 
g:,n 

d 
ls 

bis au_f sechs Monate z� erke_�n�n, _je nach dem Ma
s
ß:n en 

ein hoher-er Grad von Fahrlass1gke1t erwiesen wi· d 
,' _ als 

Gefahr für mehrere Menschen entstanden ist, mehr; 
, 

vl•ne
letzungen zugefügt wurden, oder sonst etwa ein

re _ _ 
ß 

er
Schaden erfolgt ist. , sro erer
Der Widerspruch besteht darin,. daß die _ _  strengeren S bestimmungen des § 337 StG ,n seiner ursprunglichen F 

traf. 
einerseits nur im Falle des Todes ,oder_ e1,ner schweren K

�ssung 
bescliädigung eines Menschen, and_erse1ts aber nur dann °

rPer
wendet werden können, wenn sich erw�1se_n läßt, da 

ange. 
T t unter "besonders gefährlichen Verhaltn1ssen", b ß die 
:orden ist, was bei einer Berauschung des T�t-ers nich

:s
�ngen "'-' 

der Fall sein muß. . . rnrner � 
Ist aus der Tat nur _ eine I e _1_ c h t e V e r I e t 2 u n 

folgt oder lag lediglich e!ne G e  f _a h r d u n g _ des Lebens S er_ 
,.0 konnte ,nach 061ge-n Bestimmungen eine s f"r e '-.isvv_ 

vor, � ··b h t ·cht PI t ·f ,n g e 
B e s t  r-a f u n g u er aup n1 a z gre1 en, weil irn § r e-
StG zum Unterschied vom § 337 StS3 die besonders gefäh;

li 432 
Verhältnisse keinen den Strafsatz erhohenden Umstand dar t iten 

Die Strafgesetznovelle 1952, BGBI Nr. 62/1952 6 s e_ '.en. 
diese Diskrepanz durch folgende ergänzende Besti�rnu�seit1gt,e 

§ 331. Eine nach § 335 als Verschulden zuzur �
en: 

Handlung oder U_nte.rlassung soll,. wenn hieraus eine 
e 

sehende 
körperliche Beschad1gung erfolgt 1 st, als Vergehen ·t VVere 
gern Arrest von sechs Monaten bis zu zwei Jah 1 stren.· 
Falle ,einer dadurch veranlaßten Tötung aber bis 

ren, im 
Jahren bestraft werden: zu drei
·l "Unter bes_onders gefährlichen Verhältnissen erfolgt der Betri Kraftfahrzeugen nicht in der Regel, sondern nur dann, Wejnn . eb von 

Möglichkeit des Eintrittes eines nach Umfang oder Schwere größ eine n<1he 
an Leib und Leben von Menschen gege-ben ist. Umstände 

eren Schadens , unter d eine Verletzung leicht entstehen kann, sind beim Kra-ftfahrzeu , enen 
Betrieb allein begründet und können nicht aus der Natur d 

g n,cht im
K f es Kraftf h zeuges, als eines mit rnotorlsierter ra t betriebenen F h <1 r-. . a rzeuges II . abgeleitet werden, sondenn sie sind 1n einem Verhalten b .. " ern egrundet d gerade bei der Führung von solchen F"'hrzeugen eine Gef h h ' as 

. d h . a r erbeif .. / t Die Lenkung eines Fahrzeuges urc einen betrunkenen K ftw u" , ra agenle;nk ebenso wie die Lenkung eines übernormal besetzten Fahr.eeuges erfüllt 
er, 

T<1tbestand." (M'.:laniuk.) den 

<l) wenn die Tat i-n Beziehung auf die in k:len §§ 85 lit. c, 
81 und 89 bez,eichneten Gegenstände oder unter den dort 
erwähnten besonders _gefährlichen Verhältnissen begangen 
wurdf; 

b) wenn sich der Täter vor der To-t vorsätzlich oder fahr
lässig du-rch den Genuß eines ber«uschen'den Mittels i .n 
einen die ' Zurechnungsfähigkeit nicht o.usschli:eßenden 
Rauschzusta-nd versetzt hat, obgl.eich er voraussehen 
konnte, daß ihm eine TäUgkeit bevorstehe, deren Vor
-nahme in diesem Zustande evne Gefahr für ldas Leben, 
die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von 
Menschen herbeiz-uführen oder zu vergrößern geeignet sei; 

c) wenn der Täter, llldchdi::m er einen Unfo,11 v,erschuldet 
oder -mitv,erschuldet hat, es unterläßt, sich sogl�ich davon 
zu überzeugen, ob der Verunglückte oder Gefährdete 
einer Hilf.e beda,rf, oder, mag er sid, ouch hiervon über
zeugt haben, diese Hilfe, falls sVe erforderlich und z,u
mutbar ist, nicht gewähirt. 
§ 432. Jede in di.esem Stro.fs.:1tz als Uebertr-etung mit 

A�rest aHein oder ineben einer a.nder-en Strafe bedrohte Ge
fährdung des_ Lebens, lder Gesundheit oder der körperlidien 
Sicherheit von Mensdien �11, sofem si:e inkht nach einer . 
-anderen Bestimmung mit strenger-er Strafe bedroht ist, mit 
strengem Arrest von einem bis zu sechs Mo.naten bestra& 
werden, wenn eine der im § 331 li:t. 'd bis c Piereidmebe� 
Vo-rausset:rungen vo·rliegt. Di,e Strofe darf jedoch niemals das 
Doppelte des Hödistausmaßes der sonst angedrohten Strof-e 
übersteigen. 

Z'llgleich k d o n auf di,e sonst z,ugelassenen und -m u ß auf 
die sonst vorgeschriebenen Nebenstrafen. und Maßnahmen 
der Besse-r-ung und Sicherung erkennt werden. 
Eine Besonderheit stellt der Art. II lder Strofg

esd:mov-elle 1952 
dar, demzufolge die Strafdrohungen der §§ 331 und 432 StG 
auch für die in strafrechtlichen Nebengesetzen (z.B. Lebensmittel
gesetz) mit Strafe bedrohten µefährdungen des Lebens, der 
Gesundheit und lder körperlichen Siicherh-eit von - Menschen gel
te-n, insoweit dadurch. keine mHdere Ahndung der Tot bewi·rkt 
würde. 

· cf) Di� Neufassung des' § 523 StG

Die <fritte große Neuer{Jng der Strofgesetzmovelle 1952, 
BGB! 62/1952, brochte eine vollkommene Neufassu;ng des § 523 
StG. Diese Straf.norm lautete in der alten Fassung: 

§ 523. Tll'unk enhe i t  ist an demjenigen als U e b eir
t II' e t  u 1n g z,u bestrofen, der in der Berauschung ei,ne Hand
lung ausgeübt h<1t, die ihm außer di1esem Zustain'de als Ver
brechen zugerechnet würde (§ 236). Die Strafe ist Arrest 
von einem bi-s zu drei, Mqnoten. W<l'.r dem T11Unkenen aus 
Eirfdhr.ung bewußt, daß er i.n der Berauschung heftigen 
Gemütsbewegungen aus-gesetzt sei, so soll der Arrest _y.er
schärft, bei größeren Uebeltaten ober auf strengen Arrest bis 
zu sechs Monot-en erkdnnt werden. 
Die Gründe für dos Abg.ehen ldes Gesetzgooers vom. reinen 

Verschuldensprinzip lieg-en vor al-lem auf krimi,n,alpolitischem 
Gebrete. 2 D.er große rechtliche M�ngel des § 523 StG bestond 
vor dllem da:ri-n, daß ldie im Zustande der Trunkenheit be
!J<lngenoo V.e�geh-en 'lind Ue-bertretungen s t r d f I o s blieben, 
während sich inoch Art. VIII Abs. 1 lit. c EGVG jeder, lder sidi 
·o einen die Zur-echnu.ngsfähiigkei:f: o:ussch/i,eßenden Rouschzustond 
versetzt und in di,esem Zusta.n1d -eiine Verwa.ltungsübertretung 
begeht, einer V e ,r w o• 1. t u  ,n g s ü 6 e r  t r e t  u ;n g schuldig madit. 
Di,ese Rechtslüdoe schließt die Strafg,esetz-nov,e/le 1952 durch die 
Abanderung uind Neufassung des § 523 StG. 

"S e l b s t v e r s c h uld e t e  v o lle B e r a u s c h u n g." 
§ 52�. W.er sich vorsätzlich oder fohrlässi·g durch den 

Genuß eines berauschenden Mittels ·i111 ei1nen dre Zurechnung-s
fähigk-eit ausschließenden Zust<'l:nd (§ 2 lit. c) v,ersetzt macht 
sich, wenn er i-n di1eser Berauschung -eine Ha.ndlun; oder 
Unterlassung begeht, die ihm außer cli-esem Ziustdnd als 
Verbrechen oder Vergehren z,ugerechnet würde, ei.nes V e r  -
g e h e ,n s, w.enn ,er aber i.n dieser Bero.uschung -eine sons� 
als Uebertretung mit gerich'tlicher Stro.fe bedrohte H,mdl·ung 
oder Unt-erl-assung begeht, ein-er U ,e b e r t r et llJ 1n g schul
dig-. Die Strof-e des Vergehens ist Arrest oder strenger 
A,r-rest von drei Mofldt-en bis zu drei Jahren, di,e der Ueber
tr.et1.1ng Arrest oder streng.er Arrest bi.s z,u sechs M::)nobe.n 
.oder Geldstrafe bis zu 100.000 S. Die Straf.e d,uf jedoch. Mch 
A,rt und Maß nicht strenger sein, als si,e dds Gesetz sonst 
für die beg,mgeine Ta.t ändroht. 

B Auch im Schwei,zer Strafgesetzbuch vom Jahre 1931 onologe Bestim· 

mungen, 

' 
. 

Huncletttausende Männer greifen 
en Morgen nach Elida Rasier
me, denn sie.wissen: Elida Ra-
rcreme erweicht selbst den sprö
sten Bart im Nu und macht das 
sieren leicht. Selbst empfind• 
sie Haut bleibt ohne Spannen 
Röte - wird wundervoll glatt. 

.._._... __ ...... W..tlrlOO-

\ 
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Zugleich kenn duf dlle sonst zugeldSSenen oder vorge
schriebenen Nebenstrafen und Maßnahmen der Besserung und 

. Sicherung erkannt werden. · 

Die V e r  f o I g u n g tritt .nur auf Verlangen, auf Antrag 
oder mit Ermächtigung eines Beteiligten ein, wenn di,e Tat 
auch, falls sie nicht in vollberauschtem Zustand begangen 
worden wäre, nur auf Verla.ng-en, auf Antrag oder Ermäch
tigung verfolgt werden· könnte." 
Zusammenfasse·nd ;ei festgestdlt, dllß die Abänderung des 

§ 523 StG in der Form erfolgte, daß 
a) die volle Berauschung nicht •nur auf den Genuß \<On Ge

tränken (Trunkenheit) beschränkt blieb, sondern über
haupt die Einwi·rkung b e·r a. u s c h-e n d e r M i t t e 1 
(Suchtgifte) erfaßte; 

mäßigen Hilfeleistung bei Verk�hrsunfällen. Gemäß § 100 Abs. 2
der Kraftf<1hrverordnung 1941 ist die Fahrerflucht verboten und 
die Hilfeleist,ung nach Verkehrsunfällen angeordnet. Verletzungen 
dieser Vorschrift sind, soweit nicht ein gerichtlich zu ahndender 
Tatbestand (insbesondere die §§ 335 und 431 StG) vorliegt 
gemäß § 120 der Kraftfahrverordnung 1941 und § 17 des Kraft'. 
fahrgesetzes 1946 als V e ,r w a l t u ,n g s ü b e r t r eh.11ng zu be-
strafen. · 

b) die Strafdr-ohung, auch auf die in di,eser Berauschung 
gesetzten Handlungen oder Unterlassungen, die außer 
diesem Zustllnd als V e r g e h e n  o d e r  U « b e r  t r e-
t u n g zugerechnet würden, erweitert und beträchtlich 
v,erschärft wurde; 

Die Praxis hdt aber gezeigt ddß diese Strafnormen, soweit 
sie gegen die Unterlassung der Hilfeleistungspflicht g,erichtet 
sind, allgemein als unzureichend empfunden wurden. Ander
seits ist aber, von ganz wenigen Ausnllhmefällen abgesehen 
(zum Beispiel mit einer Verw1lltungsstr<1fe bedrohte Fahrer
flucht), ?em inländischen Recht eine durch Strafdrohung erzwing
bare Pflicht des Uebeltäters, sich selbst der Behörde zu stellen 
fremd. Dagegen werden bis zum Jahre 1945 gemäß § 139 a t!e� 
Reichsstrafgesetzbuches die Fahrerflucht gerichtlich bestraft. Das 
Rechtsüberleitungsgesetz hat aber diese Bestimmung als der 
österr,elchischen Rechtstradition widersprechend, außer' Kraft ge-
setzt. 

c) die S t r a f a r t und das S t  r a f a ,u s ,m a ß im Einz-elfall 
so streng sein dürfen, wie wenn die Tat entweder in 
•nüchternem Zustand oder in einem die Zurechnungsfähig
keit .nicht ausschließenden Rauschzustand begangen wurde 
(§§ 331 lit. b, 432 StG); 

d) hinsichtlich der Verhängung von N e b e n  s t r a f e n eine 
korrespondierende Bestimmung wie im § 432 Abs. 2 StG 
auf_genommen wurde. (Zum Unterschied vom § 432 Abs. 2 

·stG kennt der neue § 523 StG, da eine Tat in v-oll
berauschtem Zustand begangen, eben einen wesentlich ge
ringeren Schuldinhalt aufweist als die gleiche, jedoch von . 
einem, wenn auch vermindert zurechnungsfähigen Täter 
begangene Tat, keine zwingend vorgeschriebene Neben
strafe, dUch wenn sie sonst obligatorisch ist) ,und 

e,) hinsichtlich der A n k l a g e b e ·,r e c h t i g u,n g  die Kon
formität zu den .nicht in vollberauschtem Zust.and began
genen Handlungen hergestellt wurde. 

Die Aenderung des § 523 StG machte a-uch eine Aenderung 
im Geschworenen- und Schöffenlisterigesetz und in der Nati,:,nal
,ratswahlordnung notwendig, weil in dies-en Normen bisher ledig
lich von einer Uebertretung nach § 523 StG gesprochen wurde, 
während in de-r neueh Fassung des·§ 523 StG das V e r  g e·h e·n 
der selbstverschuldeten vollen Berauschung an die Stelle der 
v,orgenannten Uebertretung tritt. Die Strafgesetznovelle 1952, 
BGBI Nr. 62/1952, überläßt die Ae-nderung des § 24 Abs. 1 
Zl. 3 fit. b der Nlltional,ratswahlordnung der gegenwärtig vom 
Bundesministerium für Inneres in Vorbereitung befindl,iche.n Na
tionalratswahlordnungs-Novelle, die die Ei1nriditung ständiger 
Wähl-erverzeichnisse bringen wird. 

e) Die Berauschung im Kraftfahrzeugvukehr 

Gemäß §§ 99 Abs. 5 :und 120 der Kraftfahr v,erordnu,ng 1941, 
BGB! 83/1947 und § 11 Kraftfahrgesetz 1946, BGBI 83/1941, 
macht sich einer V,e ,r w a  l t u n g s ü b e r t r etun g schuldig, 
wer als Füh,r,er eines Kraftfahrzeuges in einem durch den Genuß 
von geistigen Getränken oeler Rauschgiften oder sonstwi,e be
·einträchtigten Zustande ein Kraftf<1hrzeug in Betrieb nimmt; 
Zu dieser Vorschrift bestimmen ergänzend §§ 55 Abs. 6, 
67 Abs. 1 und 87 der Straßenpolizeiordnung, BGBI Nr. 59/ 
1941 1und § 12 des Straßenpolizeigesetzes, BGBI Nr. 16/1941,
daß sich ebenfalls einer V e ,r w a l t u,n g s ü b,e r t r e tung 
schuldig macht, wer in einem durch den Genuß von geistiger) 
Getränken beeinflußten Zustand als Führer eines Fuhrwerkes 
d_ieses in Betrieb häl1:, was sinngemäß auch für die Radfahrer 
gilt. Der .Unterschied zu den Tatbeständen der §§ 335 und 431 
StG besteht darfn, daß bei ,ersteren Tatbeständen eine Gefähr
dung des Lebens, der Gesu.ndheit oder e:ler körperlichen 
Sicherheit von Menschen, wie sie be'i den §§ 335 und 431 StG 
gefordert wird, nicht Vorllussetzung Ist. 

Der Gesetzgeber hat sich bei Schaffung der Strafgesetznovelle 
1952 die Frage vorzuleg-en, ob eine Verschärfung der Verwa,1-
tungsstrafdrohunge.ri durch Erhöhung der Stra.fsätze und Ueber
tragung der Ahndung dieser Verfehlungen an die Gerichte· er
forderlich geworden ist. Die rechtspolitischen Ueberlegun3en 
haben aber zu dem Entschluß geführt, daß von der seit den 
Jahren 1929 und 1932 a.ngebahnten Entwicklung, die auf eine 
E n t l a s t u n g  d e r  G e r i c h t e von der sogenannten '"ni,e
deren Gerichtsbarkeit" abzielt, für oben genannte Fälle nicht ab
gegangen werden soll. 

f) Die Maßnahmen zur Verhinderung der Fahrerflucht

Eine völlig andere Situafi.on ergab s'i-ch bei -der Frage k::Jer 
V�rhinderul16 der Fahrerflucht und der Erwirkung einer ordnungs-
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Dies�s ir-echtspolitische Problem hat ,nun der Gesetzgeber 
· durch die Strafgesetznovelle 1952 zu lösen versucht. Der Gesetz

ge,ber trennte dds Problem der Fahrerflucht von dem der 
Unterlllssung der Hilfdeistung und bestimmte, daß di·e Fahr,er
flucht - wie dies auch .nllmhafte Fachleute auf dem Gebiete de,. 
Verkehrswesens vertreten - weiterhin unter der Strafärohung 

des § 11 des Kraftfahrgesetzes 1946 verbleiben sollte. Dagegen 
war es notwendig, die besondere Rücksichtslosigkeit und Ge
fährlichkeit bei der Unterlassung der Hilf.ele.istu.ng unter stren- 4)ger -e Strafnormen .zu stellen. � 

D<1zu haben vor allem folgende Ueberlegungen geführt· 
Nach übereinstimmender Rechtslehre und Rechtsprechung ver: 
pflicht�� die !trafgesetzlichen No:men jedermann bestimmt:e 
nllchted1ge Folgen abzuwenden, die aus seinem wenngle'ch 
schuldlosen Verhlllten entstehen. Dies vor allem da:um weil· d· 
Strllfbllrkeit der Unterlassung ,nur bei Rechtspflicht zu� Hand l

e 

gegeben ist. Wer einen Menschen am Körper verletzt od .n 

in seiner körperlichen Sicherheit gefiihrdet hat, ist verpflicht;
r 

für die Abwendung aller daraus en�springenden weiteren Ge'.fahr-en Sorge zu tragen, und macht sich, wenn er di-eser Pfl·ch fahrlässig nicht .nachkommt, der Uebertretung .n11ch §§ 431 od .t 
335 StG schuldig. Die Regierungsvorlage führt daher ,niiher· 

• er 

1daß, in Anbetracht der zu gering_en Strafdrohungen "um 
au�, 

-im stet! gefährlicher werdenden Straßenv-erkehr. beso'nders 
di-e 

werfliche Unterlassung der Hilfeleistung entspr•echend zu süh 
ver

dem Täter, der - ,wenn auch schuldlos - zu ei.nem yen, 
kehrsunfall beigetrllgen hat, - diese Unterlassung als objek/r• 
Bedingung erhöhter Strafbarkeit im Si!nne der §§ 331 und 4�2StG angelastet werden soll, wenn er sich ,nicht gleich d 
überzeugt, ob der Verunglückte oder Gefährdete einer /�

0ni 
Hilfe be?arf,. oder, . fal!s ein� solche erforderlich _ist'. es unte:i1,f1 

· diese Hiff,e insoweit ihm· d1,es 1nach den Umstanden des F II 
t, 

zugemutet werden ka.nn, unmi.ttelbar oder _mittelbar zu feist
a •�.� 

Diese Erwägungen sind bei der Schaffung de� § 331 fit. c StG ' 
der auch für den Bereich des § 132 StG �ilt, vorausgegan 

, 
� 

Besonders zu beachten ist hierbei, .daß d!e Unterlassung 
g�n. '

t;.,
>' 

Hilfeleistung ,nicht schon da,nn: unz•umutbar ist, wenn der Tii
t!

r � 
•eh durch die Hi'lfeleistung t!er Gefahr der Entdeckung r 

s1 · au� 
zusetz,en glaupt. 

Abschließend wi,rd noch. die strengere Str�_fd1rohung, cli 
di U terlassung der H1.ffeleistung In allen Fallen iin d 

e 
gegen e n 

h .. I' h und dem T„t 
, enen 

Hilfelei-stung . erforderlic ·, mog ic , a er zumutba . . B ziehung zur Fahr,erflucht gebrllcht. Da heißt es ilO 
d 

r 
is

�rl��ter�den Bemerkungen" wö�tlich
V

: ,
,
,Ist j,edoc:h eine H·1t

"· h erforderlich, weil weder eme er etzung noch eine f 
I e 

d
nic t 

de Gefährdung erfolgte oder weil bereits andere Pe 
0rt

au-ern 1 • t t h b d • . rson�� 
1 d r Täter Hilfe g,e e1s e a en, o er ist eine Hilfe! .- , -• a
,i5 h/mehr möglich, weil der Verletzte sofort nach dem 

e
Ü

tung 
n c 

t ben ist oder weil sich der Tdter ,nic'ht <lm O t nfall 
�

e
:r1:tzungs-erfolge� bef!ndet, ode� kann schli-eßlich de� e 

T
5les 

d. H·ffeleistung 1m fanzelfalle nicht zugemutet werd ater ie I 
d ß d · T"t · h 

en, da "kann, vorausgesetzt, a .. er a er s1c v:cn der Ueberflü �n 

k ·t seiner Hilfeleistung uberzeugt hat, e1<ne besonde 5
ss1g. 

d 
e

�hung nicht Platz greifen. In solchen Fällen aber b d 
trat

·F;hrerflucht auch nichts anderes als di-e Ausführung de 
e eutet 

fbst dem Raubmörder gestattet ist, -nämlich, sich d 
sse

t _was 

d:r Strafver�lgungsbehörde zu entziehen." 
em <llSriff

Literatur: Regierungsvori,ge, 

Dr. W. Malaniuk, Lehrbuch des Strafr�chtes, 

Dr. J. Kimmel, Lehrbuch des Oesterreichisc
_
hen Strafrechtes. 

(Fortsetzung folgt) 

� 

Hochalpine Ausbildung der Gendarmerie 
. 

� 

Von G0nd.-Oberst WILHELM WINKLER 

Alpinreferent des Gend11rmeriezentralkomm11ndos 

Mit dem Anwachsen des Fr,emdenv-erkehrs in den Alpen
ländern, lnsbesonderf aber mit der Zunahme des alpinen Ski
•laufes und der Sommertouristik steigen die Anforderungen ein die 

AA, Gend11rmerie im Alpindi,enst, besonders dber im alpinen Ret
� tungs- 'Und Berg.ungsdienst. 

Bis zum Jahre 1938 lllg der alpine Rettungsdienst i.n. den 
Händen der Rettungspatrouillen des Bundesheeres, der Gen
darmerie und der alpinen Ver-eine. 

Im Jahre 1945 aber mußte der gesamte Bergrettungsdienst 
den geänderten Verhältnissen en�spr•echend neu aufgebaut wer
den. So entst,md auf Vereinsgrundlllge der österreichische Berg
rettungsdienst (OeBRD). 

Es handelt sich hierbei um el.ne freiwillige Vereinigung von 
Bergsteigern, die sich ohne rechtliche Verpflichtung bereit er
klären, Menschen aus Bergnot zu retten. 

In jedem Bundesland besteht eine Landesleitung des Berg
rettungsdienstes, der die Organi,sation, Leitung und Ueber
wachung des a.lpinen Rettungsdienstes obliegt. 

Sie errichtet, je nach Notwendigkeit, sogenannte Ortsstellen. 
Diese sind die eigentlichen Träger des Bergrettungsdienstes. 
Damit alpine Unfälle so 1rasch als möglicli zur Kenntnis der 
Ortsstellen gelangen, werden im Bereich jeder Ortsstelle soge-

Abseilen eine• Schwerverletzten über ein• Felswand mit StahlseilgerBt. 

n,mnte Horchposten im alpinen ·Gelände, die Meldestellen für 
Bergunfälle •errichtet. 

Aber die personelle Besetzung der Bergrettungsstellen stößt 
oft auf erhebliche Schwierigkeiten, da es in vielen Orten an 
freiwilligen Heliern fehlt und nach den Bergführerverordnungen 
der einzelnen Länder nur die behördlich autorisi·erten Berg
führer verpflichtet sind, bei alpinen Unfällen Hilfe zu leisten. 

Ebenso ergab sich durch den Ausfall der Rettungspatrouillen 
des Bundesheeres eine erhebliche Lücke im Bergrettungsdienst. 

Improvisierter Seilübergang aus einer exponlorten Wand auf eine Felsnadel, 

So entstand für die Gendarmerie im Interesse der Sicherheit 
der Menschen in den Bergen ein schwieriger und verantwortungs
voller Wirkungsbereich. 

Tausende von Menschen aus allen Herren Länder suchen 
alljährlich in unserer schönen Bergwelt Erholung und Entspan
nung, aber wer die Gefahren der Berge nicht kennt, fällt 
ihnen leicht zum Opfer. 

In vielen Fällen kann der Gendarm warnen und auf drohende 
Gefahren aufmerksam machen oder er kann rechtzeitig helfend 
eingreifen und den in Not befi.ndlichen Menschen mit Rat 
und Hilfe zur Seite stehen,. 

Ist er aber alpin ausgebild;t, so kann er im wahrsten Sinne 

des Wortes Freund •und Helfer jener Menschen sein, die sich In 
schwerer Bergnot befinden und deren Leben und Gesundheit 
'Vom alpinen Können und der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit der Gendarmen abhängt. 

Wenn Oesterreich seinen guten Ruf als Fremdenverkehrsland 
niczht verlier-en will, so muß ,es auch mit allen zur Verfügung 
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I stehenden Mitt.i!n für die Sicherheit der Fre�d:en i,n den A l pen
regionen und auf den Bergen sorgen, denn der Fr-emdenverkehr. 
zählt zu einem wichtigen Devisenbri;ng-er für das Land. 

In den alpinen Lehrkursen werden die · Gendarmen der 
Alpin- und Hochalpinposten mit den .neuzeitlichen Methocjen 

Doppelseiltechnik in einer Felswand im "Wilden Kaiser". 

der Klett,er- ,und Bergr-ettungst:echnik sowi,e \:ler alpinen Ski'lauf
technik geschult ,und mit den alpinen Gefahr ,en 'lJnter den schwie
'l'igsten Umständen vertraut gemacht. So werden die Gendarmen, 
falls der Ruf an sie ergeht, in die Lage versetzt, den höchsten 
Anforderungen im alpinen Ge lände jederz,eit :z,u entsprechen. 

Gendormcrlenntralkommandant General Dr. KlMMEL, Landesgendarmerie
�ommandant für Tirol Gend.-Oberst FUCHS und Gend.-Oberst WINKLER, 

Alpin referent des Gendarmerlezentral�ommandos im Kreise der Kurateilnehmer. 
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oai uer�ot tu uera�nimun� 
�eiili�er &eträn�e an llnmün�i�e un� . Ju�en�lime 
Von Gen'darm HERBERT HUMER

Gendarmeriepostenkommando Freistadt, Oberösterreich 

Wie sehr es ,notwendig ist, der Verwahrlosung der Jugend 
Einhalt zu bieten, zeigt die immer mehr stei,gende Jugend
kriminalität di,e ei•n· beredtes Bild über dile Auswirkungen der 
Nachkriegszeit gibt. Gerade Lehrlinge, die weit von ihren 

Angehörigen entfemt ihre Arbeit und einen kargen Lohn haben, 
suchen zum Wochenende mangels eines sonstigen Anschlusses an 
Ortsansässige vielfach Gaststätten auf und glauben dort durch den 
·Genuß von Alkohol ei.ne Ueberbrückung des Sehnens nach den 
Angehörigen zu erblicken. 

Das Bundesgesetzblatt Nr. 448 vom 1. Juli 19 22 besagt: 
·wer in etner Schankstätte oder an einem anderen Orte, wo 

geistige Getränke (Bier, Wein, Obstwei:n, Most, Branntwein, 
Likör ,und dergleichen) verkauft werden, einem Unmündigen ein 
geistiges Getränk verabreicht, zu tri,nken gibt oder geben läßt, 
macht sich ei•ner Gerichtsübertretung schuldig. 

Die einzelnen Tatbestandsmerkmale zerlegt, ergeben: 
1. Subjekt der strafbaren Handl·ung kann jede strafrechtlich 

zur Verantwortung z·iehende Person sei.n. 
2. Objekt ist ein Unmündiger, also eine Person, welche das�. 

14. Lebensjahr :noch nicht zurückge l egt hat. �� 
3. Di,e äußere Tath,mdlung beskht: 

a) Im Verabreichen eines geistigen Getränkes, 
b) im zu Trinken geben lassen eines geistigen Getränkes, 

4. Die Schuldform (der böse Vorsatz). 

. .

Strafbar ist auch der Inhaber oder Pächter eines Gast
und Schankgewerbes, der es zuläßt, daß ei1ne im Betriebe be
schäftigte Person (Bedienungspersona,I usw.) geistige Getränke 
an Unmündj,ge verabreicht. Uebertre tungen dieses Gesetzes 
werden vom Gerichte bestraft. 

Ei,ner Gewerbeübertr ,etung macht sich schuldig, wer beim 
Ausscha,nk oder Kleinverschleiß geistige Getränke an Personen 

unter 16 Jahren verabreicht. 
T atbestandsmerkmäle. • 1. Subjekt (strafmündige Person) 

r-..-
2. Objek t. Eine Person un ter 16 Jahren, aber nicht unter 

14 Jahren. · 
3. Aeußere Ta.thandlu-ng. Die Verabreichung eines geistigen 

Getrc:inkes. 
4. Schuldform. Böser Vorsatz. ..
Ebenso ist auch wie im oben angefuhrten F<'llle der Inhaber 

• Gast- und Sch,mkgewerbes (Verschleißstätte) strafbar der eines 
1 

• f Getr"· k J 
, 

es s·efnem Di,enstpersona g,estatt:e�, ge,s ige an e an ugend-
liche -unter 16 Jahr,en zu verabre1c�en. . . 

. .. 
Nicht strafbör i·st dds Verabreichen ge1s t1iger Getran_ke, di,e 

für Erw<'lchsene zum Genuße außer�alb . des Lok�les �tirnmt 
si-nd, dn P.ersonen unter 16 Jahren, dre d iese Getranke aus deni 
Lokale holen. 
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Berichtigung 

In Folge 9, Seite .9 heißt ?!e Lege�_de zu Bild 1 rrichti • 
Gend.-Oberstleutnant Rauscher 1m .. G�spra0 mit einem "O s � � 
t i•ro l et L and s t u r m,r n g e h o r1g e n (und nicht wie . 
tümlich angeführt wurde "Pongauer Bergbauern") in der Tr 

1
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vom Jahre 1809, auf der Schulter einen Morgenstern trag:nd. 

\ Das Beförderungssteuergesetz 
Von Gen'darm KARL LUTZ 

Gendarmeriepostenkommando Draßburg, Burgenland 

Es ist eine alte Tatsache, daß der Zweck der Gendarmerie 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicher

heit ist und qaß sich die Gendarmerie alle Gesetze und Ver
o'.dnungen eigen zu �aclien h�t, die für die Handhabung des
Dienstes von Belang sind. In diese Kategorie von Gesetzen und 
Verordnungen fällt seit ,neuester Zeit auch das Beförderung.s-

. steuerges-etz. 
Darüber schreibt das Bundesgesetz Nr. 11 9/49. 
Wenn ein Kraftfahrzeug, sei es ein PKW oder ein LKW die ?..5 km_?one, von seinem_ St�ndpu_�kt in Lufdinie aus gerechnet, 

u_?erfahrt und War,en �,t sich fuhrt, so unterliegt er der Be
forderungssteuer. 7-u diesem Z wecke hat der Fahrer des be
treffenden Fahrzeuges einen, Fahrtausweis bei sich zu führen 
cf�r mit 35_ S pro angefangen:r Tonne Nutzlast g€stemoelt 
sein. muß. Ein PKW-Fahrer hat einen Fahrtausweis pauschaHert 
gestempelt mit '35 S, bei sich zu führen. ' 

Welche Waren unterliegen jetzt eigentlich der Beförde
rungssteuer? 

Es führt ge_wö�nlich. ein 'Ha,n�elsreisender in seinem PKW 
4111ii

_ 
Must�rkoffer m,t s ich, _ diese u,nt:rl,egen_ nicht der Beförderung6-

\� st�uer, wohl abeI d,e Kollektion. Dies zu beurteilen zäh l t 
wieder zu de� v1den Aufgaben \:les Gendarmen. 

Ein Händler, der vo�. seinem Sta.ndplatz, das heißt von der 
Ga·rage des Fahrzeuges uber 65 km hina·usfc:ihrt und auf · 
LKW Kisteri oder Körbe geladen hat, die leer sind 
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sondern die Nutzlast des Fahrzeug:s�
r erten Gutes maßgebend, 

Die Fernzone ist zu ,rechnen w d L,uftlinie vom Standort der Garag,; tl
n _as Fahrzeug 65 km 

Fahrer genötigt ist, weg,en Umloeit-u�I') dnt 'st· Wenn aber der 
eines ar.deren HindernissesTeinen Pu�kt :�z�th·

ße oder wegen, 
ha lb der Nahzone l iegt, 50 ist er ebenfalls :;en, _ der au _ßer
gestempelten Fahrtausweis bei sich zu füh 
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ren. 
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das billigene Transportmittel, das Auto. Da� Befo·�rd
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erungsfo,uer-
gese z 1s eine c ·1 ane , er a rz ,e�gbesitz,er oder Trans rt-
unter.nehme_r, son�er,n soll eine Ausgleichsströmung dieser b�en Transportm1tt,el se in und auch a l s solche ,angesehen werden l:Jie 
nur dem St<"Jats'h;iushalt tdas Gleidigewicht ha l ten soll. ' 

Notwendig 
ist jedem das, was seine Not abwendet, 

seinen Bedarf deckt. Für heute und mor

gen sorgt ein jede·r nach Möglichkeit. 

vor. Aber an eine Möglichkeit, späteren 

künftigen Vermögensbed·arf zu decken, 

denken manche gar nicht, manche zu 

spät. Deshalb machen wir auf die· zweck

mäßigen Spar- und Vorsorge-Einrichtun

gen aufmerksam, die unsere Lebens

versicherung auch Ihnen zu bieten ver

mag. Wenden Sie sich vertrauensvoll an 

uns, wir beraten Sie gern - für Sie 

ganz unverbindlich - über · die für Sie 

zweckmäßigste Form der Lebenspolizze. 

Städtische Versicherung, Wien 1, Tuch-

lauben 8. Telephon U 28 5 90 . 

Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet. 

der Schnürschuh ous Gummi 

mit der Gleitschutzsohle 

lautloses, leichtes Gehen 

erhölllich in allen Schuh- und Gummiwarengeschöften 

i 
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,,J(.c,A.d, und klassische Literatur

Eine Betrachtung 
Augenb/Jdrs-Ewlgkeit: Unt,t, Mordtot 

(T, S, E/iot, Mord Im Dom) 

Immer schon 'haben sich Schriftsteller in kld5Sischen Werken 
(klassiscl, als Werturteil) mit dem Faktum des Mordes be
faßt und so ihre tragische Lebensauffassung erkennen lassen. 
Geist und Natu·r können nicht in jedem folle zu einer weit
gehenden Verständigung miteindnder kommen. 

Bei einer großen Trdgödie klingt zweifellos di·e Hi•ndeutung 
auf •eine si•nnha,ltlge Beziehung zwischen frei,em Willen und 
(vermeintlicher) Notwendigkeit i,n uns dn. Will,iam Shakespedre 
zum Beispiel hdt in seinen Dramen "Hamlet" und "Othello" seiner 
Ueberzeugung Ausdruck verliehen, ddß der Mensch in sozialen 
Zusdmmenhängen imm�r mehr oder weniger schmerzhdften Span
nungen ausgesetzt sein wird, deren Höhepunkt da,s Mordver
brechen sein kann. 

In der Kriminologl·e wird von Fdllandlysen gesprochen. Unter 
einer Falldnalyse ist "die genaue und exllkte Aufnllhme des 
f\1,lles und der in ihm gegebenen äußeren •und inneren Tatsachen" 
zu verstehen. An die Auf.nahme schließt sich "das Verstehen und 
die Deutung" an. Di·es erfordert "ein bestimmtes Maß von 
Intuition" 1• 

Jeder Dichter g,eht von 9einen Gefühlen dUS; jedem Dichter 
ist in einem bestimmten Maße Intuition eigen. So gdingen dem 
Dichter in der kldssischen Literatur Analysen von (fiktiven) Fällen, 
die in kriminalpsychologischer Himicht wertvoll erscheinen und 
in denen kriminalpsychologische Leitlinien off.enbdr werden; das 
bedeutet, "allg•emeingültige (kriminal-) psychologische Wa�,rhelten 
kommen oft besonders •eindeutig und scha,rf zum Au�drucy ... Dabei darf aber ni·e vergessen werden, daß es sich U'IT1 kunst
lerische Werke h,mdelt und daß die krimin�lpsychologische 

10 

1 Edmund Mezger, Kriminologi�, München 1951. 
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enthält sorgfäl
tig ausgewählte 

Edelwachse und fein-
stes Terpentinöl. Sie pflegt 
und reinigt Schuhe sowie 
Ledergegeqstände aller 
Art. 

/J�-PÄSTA 
frischt die Lederfarbe auf, 
gibt rasch und mühelos 

· dauerhaften Hochglanz 1

Von Gend.-Oberleutnant FERDINAND PRENTER 

Ldndesgendarmeriekommando für Kärnten 

Analyse den Zweck hat, eine große Idee zu beleuchten ode,r 
an der Gesellschaft Kritik zu üben. 

Bekannt' sind Friedrich Schillers Erzählung "Verbrecher aus 
verlorener Ehre" und Fedor Michajlowitsch Dostojewskijs Roman 
"Schuld und Sühne". Es würde zu weit führen, in diesem Zusam· 
menhange die Problematik dieser Werke zu behandeln. 

Während Schiller und Dostojewskij die krirni1nalpsychologische 
Analyse nur dls Mittel zur Darstellung eines Problems, einer 
großen Idee verwenden, geht Ambrose Bierce so weit, die 
Schrecknisse des wirklichen Lebens bruta I und grausam durch sie 
anzudeuten. Als Beispiel diene etwd seine Novelle "Eine nicht 
ganz vollkommene Feuersbrunst" mit dem ungewöhnlichen An
fang: "Eines frühen Juni morgens im Jahre 1872 ermordete ich 
meinen Vater - ei·ne Tat, die damals einen tiefen Eindruck 
auf mich machte." Vatermord, Muttermord und gelegentlich 
Onkelmord sind seine bevorzugten Themen. 

Robert Musil zeichnet in sei,nem Romantorso "Der Mann ohne 
Eigenschllften" den "unverstandenen" Mörder, den Lustmörder 
M., eine psychopathische Persönlichkeit. Im diesem Porträt beginnt ..ar.
er subtil die Dispositf<on dieses Mannes zum Bösen zu schildern, t!!"".'I. 
die dann zur Entfaltung kommt. Es hat dllen Anschein, dls ob
Musil sich bei seinem Deutungsversuch auf di•e Seite des Mör-
ders stellt. Die Kraft in seinem Innern - mdg md'n si,e nun 
"Seele" oder "ChMdkter" oder "Wille'' nennen, kann die Ent
faltung dieser Disposition nicht verhi.ndern, weil der Lust
mörder M. "den Tropfen Lava vor dem ersten Schöpfungstage"
in sich sieden spürt und er der "Urverwirr,ung" ,nach Ansicht
des Dichters verfällt. 

Anders tri!gt 1Theo dore Dreiser �eine 5dche vor. In dem
Romdnwerk "Eine dmerikdnische Tragödie" gibt er seine nllturall
stische Anschauung kund und -es gelingt ihm, die genauen Bedingungen zu berichten, unter denen der moderne Mensch 
dls Bewohner einer urbanen, industriellen Welt, daran scheitert' sein Leben dUfzubauen, und zum Mörder wird. ' 

Dieser Romlln basiert höchstwdhrscheinlich auf eiinem tlltsächlichen Kriminalfall. Dreiser beschreib� genau, bei.nahe lang.atmig,das Schicksal Clyde Griffiths, des Strebers, der ei,nen Mord begeht, weil seine dgenen Interessen bedroht sind. 
In der klassischen Literatur wird .neben Dreiser kaum ein

Dichter existieren, dessen Werk ei,ne einzige umfangreiche Fallanalyse bildet. Es ist außerordentlich wertvoll, weil es um den
modernen Menschen geht und weil all,e Details des Gesamt;.
komplexes einer Mordtat untersucht werden. Wie in einem 
Film rollt dds Leben des Mördlers vor dem Leser db : Jugend 
Beruf. Liebe, Schwangerschaft der Geliebten, Krise, Mord' 
Aufklärung, Gerichtsverhandlung und elektrischer Stuhl. ' 
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e Beschreibung 9". der Krise des " e en" jene� n _au ung v,on onflikten, und 

die Erklärung, auf welche Weise der _Gedan�e zur Ausführung
der Mordtat im Täter du!.komm�. E,ne Zeitung b�i,ngt eine 
Notiz über -ein Bootsungluck eines Paares au� .e1,nem See .. 
Dds Mädchen wäre ertrunke� geborgen worde_n, die �eiche des
M nes sei Immer noch nicht gefunden. Diese Zeitungsnotiz

_
a

d zum Wendepunkt in der Krise, zum Vorwurf des Mordes.wir 
Der "Held" trägt infolge seiner seelischen Konflikte dllem 

A heine nach die Bereitschaft zum Morde als Unbewußtheit 
b;,,��ts in sich. Bis zum Lesen der Z�itungsnotiz i'St dieser Teil 

. es Seelenlebens für ihn vom Schleier der Unbewußtheit ver s
b

ein 
er ist ein "ahnungsloser Schatten" (C. G. Jung).orgen, 

h 1 1  D · d R · Und in allen Phasen er e t re,ser, er omanc,er, das kri-. !psychologische Prob lem der Mordtat. m
i
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Besonders häufig ist in der klassisch�_n Literdtur das Thema
d Giftmor des "Hamlet" ist schon erwahnt worden. Auch im
D

es 
d "Cymbeiln" gibt Shakespeare hinsichtlich des Giftmordes

"b�eutungsvolle krimlnalpsyc�ologi��he Anhaltspunkte". 2 Analog
wäre zu sprechen v�n„ Schd le�s „ Kabale und . Liebe", Viktor 
Hugos "Lucrezi

1
a Bor�1a , Tolsto,s Macht der Finsternis", Klara

Viebigs " Abso vo te _usw._ .. . 
Dichtung und Wirkl1chke1t konne� nicht umhin, sich mit dem 

Faktum des Mordes zu befassen. Sie begegnen sich manchmal
auf einer Ebene und die Literatur kann u�ter Umständen beitra
gen .zu kriminalpsych�loglschen E�kenntn,ssen od_er wenigstens
zum kriminalpsycholog1schen. Verstehen. 

8 &:rich Wulffen, P.sycholoaie .des, Giftmorde,s, Wien 1918. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck' mit Bewilligung der Verwaltung der Oslerreichischen Jurislenzeilung - Nachdruck verholen 

Ein Verdllchtigter oder Beschuldigter ist nicht verpflichtet, zu 

seiner eigenen Belastung die Wahrheit anzugeben 

Das Gericht erkannte die Angeklagte 8. des versuchten 
Betruges - offenbar hlltt,e das Erstgericht dabei den Ueber
tretungstatbestand im Auge - schuldig, weil sie Anfang De
zember 1951 in Wien durch listige Vorstellungen und Hdnd
limgen, ,nämlich dadurch, daß sie z_wei falsc!ie Privaturkunden 
(Bestätigungen über den Verkauf eines Pers1anermantels bzw. 
eines Teppichs und eines Armbandes) dem erhebenden Gen· 
da·rmen N. vorwies, diesen in Irrtum zu führen versucht habe, 
wodurch der Staat in seinem Rechte auf WahrheitsHndung im 
Strafverfdhren und Bestrafung des Schuldigen Schaden leiden 
sollte wobei die Vollbringung der Uebeltat nur wegen Unver· 
möge�'heit - gemeint ist wegen Dazwischenkunft ei,nes fremden 
Hindernisses - unterblieben sei. 

Gegen. diesen Schuldspr,uch wendet die Nichtigkeitswerberin 
8. ebenfalls mit Berufung auf den Nichtigkeitsgrund des § 281 
:Zl 9a StPO ein, es· könne ihr die Vorlllge unrichtiger Privat
urkunden deshdlb 1nicht als Betrug ang•erechnet werden, weil sie 
al� Angekldgte rnicht verpflichtet war, die Wahrheit cinzugeben; 
denn die Richtigkei,t und Echthei't der von ihr zur Stützung ihrer 
Verdntwortung vorgebrachten Urkunden wäre durch die Gen· 
darmerie und das Gericht zu überprüfen gewesen; es könne auch 
von einer Schädigung eines konkreten Rechtes des Staates und
ebenso nicht von einer Schädi-gungsabsicht i111 dieser Richtung 
gesprodlen werden.

Dieser Beschwerde kommt Berechtigung zu. 
Wie. der Oberste G�richtshof ber•elts in wiederholten Ent· 

scheidungen (siehe hierzu Slg. 3 483, 3625, 3993, SSt. IV/82,, 
IV/96, V/1 17, OeJZ 1947 Nr. 482 ·und andere) zum Ausdruck 
gebracht hat, ergibt sich aus den Bestimmungen der §§ 199 ff. 
StG der Grundsatz des Strafverfahrens, daß ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter nicht ·rechtlich verpHichtet ist, zu seiner eigenen 
Belastung beizutragen und zu· seinem Nachteil di,e Wahrheit 
anzugeben.' Macht er der nachforschenden Obrigkeit gegenüber 
unwahre Angaben, um der behördlichen Bestrafung zu entgehen,
dann kann er de.shalb vom Gericht ,nicht bestraft werden. Dll 
demnach •ein durchsetzbarer Anspruch des Staates, daß sich
der Beschuldigte - im weiteren Sinne - wahrheitsgemäß 
verantworte, nicht besteht, ist ciuch di•e Möglichk,eit einer 
Schädigung des Staates in einem konkreten Rechte, wie es das
Erstgericht in dem Rechte ciuf Wahrheitsfindung und Bestrcifung
gesehen hdt, wen,n sich der Beschuk:ligte z,u sei,ner Vercint
worfung wahrheitswidriger Angaben bedi,ent und di•e nachfor
schende Obrigkeit zu täuschen suq,t, ciuszuschließen. Mangels 

· Schädigungsmöglichkeit kann ei,l)em solchen Beschuldigten infolge
dessen dUch eine Schädigungsabsicht nicht zur Last gelegt wer
den. Insoweit in dem Verhalten ei.nes �olchen Beschuldigten 
eine Irreführung der öffentli0en Aufsi.cht gesehen werden kdnn, 
ist seine Bestrafung wegen Betruges deshalb .nicht möglich, weil 
das sogenannte allgemeine Aufsichtsrecht des Stddtes i-n den
Rechten, die durch die Bestimmung des § 197 ( 46 1) StG ge
schützt werden sollen, ,nicht inbegriffen ist. Die Irreführung der
öffentlichen Aufsicht ist nur nach dem § 320a StG zu ahn den,
doch. ist der Täter auch ndch dieser Bestimmung nicht strafbar,
wenn -er die Tat begeht, um einer behördlichen Bestrllfung zu 
entgehen (§ 320a Äbs. 2 StG). 

Nadi den· Feststellungen des Urteiles wa,r i:lf.e Tauschungs•
hii.ndlung der Angeklagten 8.,· die d�rin bestanden hat, daß 
sie die beiden dem lnha,lt na1ch unwahren Bestätigungen dem 
G�-�darmen N. vorwies, darauf geri,chtet, ihre Verfolgung und 
ß'estrafung wegen Verbrechens des Versicherungsbetruges hint·
anzuhalten. Das Vorweisen der schriftlichen, wenn auch von
einer.. anderen Person geschri,ebenen Bestätigung mit unwllhrem 
lnhalt gegen.über dem Gendarmeriebeamten .im Zuge der gegen 
die ... A,:igeklagte durqigeführteA Erhebung.en, dienten nur der 
Bekr�ftigung der von ihr vorgebrachten mündlichen Ver4nt-

wortung; auch das Verweisen dieser Bestätigungen stellt daher 
nur einen Teil der Verantwortung der Angeklagten dar. Wegen 
des Vorbringens ,eirner unwdhren Verantwortung aber, die so
mit auch in den Täuschunghandlungen der Angeklagten 8. zu 
sehen ist kann sie jedoch obigen Ausführungen zufolge str<1f
rechtlich 

1

nicht zur Verantwortung gezogen werden (vgl. insbe
sondere die OeJZ 1947 Nr. 482). (OGH, 2. Mai 1952, 5 Os 

185; KG St. Pölten, 6 Vr 18 5/51 .) 

Gebrauchsfähigkeit einer Waffe. 

Zum Schuldspruch wegen Vergehens nach § 26 Abs. 1, Z. 1 
WaffenG, begangen durch Ueberlassen der Pistole an den 
Jugendlichen H., bringt die Beschwerde unter Anrufung der 
Nichtigkeitsgründe der Z. 5 und 9a des § 2�1 StPO vor, �as 

Urteil habe in seinem den Angeklagten 8. freisprechenden Teile 
hinsichtlich des Erwerbes und Besitzes der Pistole den Mangel 
des subjek�iven Tatbestandes im Falle ·des Führens der Wciffe 
und auch das Fehlen der objektiven Tatbestandsvordussetzungen 
dargelegt, dagegen bezüglich des entgeltlichen Ueberlassen

d
-s 

der Waffe (an H.) a'ls erwi•esen angenommen, daß er auf Grun 
seines Gespräches mit 'letzterem, sowie des Ums�andes, daß 
beide dieselbe Klasse der Berufsschule besuchten! ?1ch 

ff er
d 

A� sieht des H. bewußt sein mußte, dieser werde d1� Wa e ur 
eine Reparatur wieder geb�auchsfähig machen. Diese . fol_ger�n� sei jedoch weder durch die Verdntwortung des N,chtigkeits 

werbers, noch durch di,e Angaben des Mitangek!agten H. ge
deckt, der Ausspruch <!_es Gericf:tes_ d�her un�eu�1ch und offe�: bar unzureichend begrundet. Be, richtiger Wurd1�ung des Ve 
ha·ltens des Beschwerdeführers in dieser entsche1dend�n �rdge 
hätte auch hier mllnge'ls des subjel<tiven Tatbestandes mit einem 
Freispruch vorgegangen werden müssen. 

Die Beschwerde ist .nicht begründet. 
Der T dtbestdnd des verbotenen Waffenbesitzes Jld� § 26

G
, �6-

satz 1, Z. 1 Waff.enG -. und das muß aus den gleichen „ run
d eh f·· d' ··b 

· · d;eser Gesetz•esstell-e dngefuhrten en au ur ,e u ngen 1n · 
F„h · W ff.e Tatbestände ge'lten - setzt anders �l•s d

d
a_s Ätditd

er 
Tä:ers nach § 26 Abs. 1, Z. 2 WaffenG nicht ,e s, e

denn im voraus, die Schußwaffe gegebenenfalls zu geb
d
rauchen, 

b · tet § 1 Abs. 2 des WaffenG sind sogar fertige O e
.
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b
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„ß § 3 s ll er wesentliche T e  i I e von Schußwaffen -::-- g,ema 
8 DRGBI

. 
I S 270 Durchführungsverordnung v,om 19. Marz 1f3 ' f f · Schuß'. bei Schußwaffen: Lduf, Verschluß, Tromme - J: !pen
natür

l
i·chwaffen gleichgestellt, obwohl sie dls EinzelbeSta

l 
n 61 

� d Tdtgar nicht schußbereit sein können.' Kommt es a so ei en 
b t .. d d § 26 Ab 1 Z 1 des bezogenen Gesetzes g�res an en es s. , · . d 1 • cht schußbere1·t nicht darauf an ob die Waffe schußfertig O er e,. V . .L ,, ' 

b f r- d' A nahme eines ers-u,u,� zu milchen ist, so edar es ur ie n
. b der Täter dens auch keiner Festste'llung in der_ Richtff

g, 0 
b r a u c h 

s. 
�-u . irgendeiner Zeit beabsichti_�te, d'.e f 

a 
fb i:it i:n di,esen fah,g zu machen. Vielmehr hangt d,e tra 
. 

ar 
Täter er-fällen nur davon ab, ob dem GegenStand, de; Ob� kt der im worben, besessen, überlassen wurde _oder

H
son

d
s

l J
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war die § 26 Abs 1 Z 1 Waff.enG dngeführten an unge
b
n 

t -'I d eh d 
. , . 

b k G 'chtspunkten zu eur e1 en ena en dargelegten o je tive� e�i 
d § 1 WaffenG zu. Eigenschaft einer Schußwaffe im Sinne 
Ich

s 

Ab 'cht immer der kommt. Es ist daher ohne Bedeutung, we 
G \ /· 1 de Täter imim Sinne des § 26 Abs. 1, Z. 1 Waffe_n an 

�e
n
ren Verwenübrigen in Ansehung der Waffe und

b 't:�;:"''t die allenfallis dung hatte und ob er insbesondere ea SI lg e, 
der ob ,er gebrauchsunfähige Waffe jemals inStandzu��

tzen
Geit man voneine solche Instandsetzung unterla�t

n 
.wr·· 

e.
d n v-0rliegendendiesen Erwägungen aus, so f-Oi_st 

K 
a,raus _ ud 

e
Niclitigkeitswer.Fall, daß Feststellungen über die ff. enntnis

d 
es

Absicht des Mit
bers als des V.eräußer·ers der Wa ,e _von 
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ratur wieder ge-kl t H d. Waffe durch eine epa ange ag en ., 1e 
eh l'ch „ 11. bedeutungslos und 

brauchsfähig zu machen, •r
G
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�i 5 Os 1651 JG Hof,,daher überflüssig, waren (0 , · · ·' 

Wieri, 3 Vr 3(i.;)/51). 



GEN DARME RIED I ENSTHU NDEFüH RERKU RS 

beim Landesgendarmeriekommando für Tirol in Innsbruck 

Zur Ergänzung des Strndes an Gendarmeriediensthunden 
fand in der Zeit vom 5. August bis 12. September 1952 beim 
Londesgenda·rmeri,ekommando für Tirol in Innsbruck unt.er dem 
Komma.ndo des Diensthundereferenten des Gendarmeriezentral
kommandos, Gendarmeri-emajor A. Hatti.nger ein Di,ensthunde
führerkurs statt, an dem 14 Gendarmeri-ebeamte der Lan
desgenda·rmeriekommanden für Tirol, Salzburg, Oberösterreich, 
und Steierma•rk mit den zu.9ewiesenen Schäferhunden teilnahmen. 

Der Kurs gliederte sich in eine theoretische und pr<1kti1sche 
Schulung, die unter strengster Beobachtung individueller Veran
lagung der ·Hundeführer und Hunde vor sich ging. Jede sch<1bb
nenhafte Beh<1ndlung der einzdnen Individuen blieb <1usgeschaltet, 
wodurch ein Resultat erzielt werden konnte, da.s den kühnsten 
Erw<11rtungen entsprach. Schon der erste Kurstag begann mit 
ei-nem -einleitenden Vortrag über das Wesen, Veranlagung 
des Hun'des •Und sonstig.e <1brichtungstechnische Kniffe, di,e 
ohne jede übermäßige ha·rte Arbeit angewendet werden müssen, 
um das Tier auf leichte Weise i,n den Kursbetrieb einzubauen. 
Hierbei muß b erücksichtigt werden, daß fast sämtliche Hunde 
Einzelgänger sind, das heißt, daß diese Hunde <1m Gendarmerie
posten nur bei ihrem Führer war.en und' nun plötzlich in ei,ne 
Gemeinschaft gebracht wurden. Alle diese Momente müssen 
bei einer verhältnismäßig kurzen Ausb.'i,ldungszeit beachtet wer
den, um das Lernen den Hunden tunlichst leicht und ohne 
wesentliche Erregungen durch _gegenseitig,e Anr-empelungen 
was besonders bei Rüden sehr leicht vorkommt - z·u ermög
lichen. 

Die praktische Ausbifdung beginnt i,n der Eitnzelunterweisung 
jedes Hundefüh·r.ers und Hundes und wird vor-erst auf das 
<richtige Sitzen, Stehen, Legen usw. beschränkt. Di-ese Uebungen 
müssen ohne Konzessionen Öem Hunde gegenüber präzise und 
korrekt a!,lsgeführt werden. Die Unterordnungsübungen, wozu 
die vorangefühorten Disziplinen gehör,en, bilden die Grundlage 
für jede weitere Ausbildung, sei es die Aribeit <1m Versuchs
verhrecher oder Fährtenarbeit, Klettern usw. Ohne unbedingter 
Unterordnung des Hundes gibt es keinen verläßlichen Dienst
h ·und weshalb für diese Uebungen verhältnismäßig viel Z�it 
aufge:,.,.•endet werden muß. Der Fortgang in der Ausbildung 
erfolgt systematisch unter fortwährender Wiederholung des be
reits Erlernten .. Wenn der Laie es vioelfach als etwas übertrieben 
betrachtet, we·nn festgestellt wird, d�ß die Ausbildung eines 
Hundes eine Wissenschaft für sich darstellt, so muß dies an 
dieser Stelle ausdrücklich a.ls Tatsache hi-ngestel!t werden. Di·e 
Ausbildung eines Hundes für Zwecke der Sich-erheitsorgane er
fordert, wenn diese von Erfolg gekrönt sein soll, vom Abri:chte-r 
ein tierpsychol·ogisches Studium. Es muß hier <1usdrücklich fest
gestellt werden, daß die Erfassung der Tierseele z·u den schwie
·rigsten, aber gleichz,eitig auch zu den inter-essantesten Problemen 
gehört. Wenn man annimmt, daß das Verständnis c:Jles Hundes 
dem eines Kleinkindes gl,eichkommt, !>O wi,rd man zugeben, daß 
es schwer ist, sich dem Her verständlich zu m<Jchen. Gerade 
dieses Problem wurde in di-esem Kurs besonders erörtert und 
den Hundeführer,n verständlich gemacht und daß es gelungen ist, 
beweist der erzielte Ausbildungserfolg. 

Die Abrichtung erfolgte in der Unterordnung, Gewandtheits
übung und in �chutz- und Fährtenarbeiten. Die praktischen Arbei
ten wurden ber.eits in der Schulung der Dienstpraxis angepaßt. 
Neben der exerziermäßigen Ausbildung in der Gruppe, wurde 
das Nehmen .von Hindernisser:i, wi-e Zäunen, Planken, natü-r
lichen Gräben im freien Gelände u�w. g e a  r b  e i te t. Die Ausarbei-

Von Gend.-Major ANTON HATTINGER 
Gendarmeriezentralkommando 

tung von Täterfährten wurde unter den schwierigsten Umständen 
angelernt, weshalb auch im Ernsteinsatz für den Hund ke�ne 
Ueberraschungen auftr-eten können. 

Ein ganz besonderes Augenmerk wurde d�r Arbeit am 
Versuchsverbr-echer zugewendet. Im ausgedehnten Waldgelände 
von Mils bei Solbad Hall wurden Streifongen ,nach versteckten 
Versuchspersonen v-orgenommen, :die beim Herankommen des 
Hundeführers zu flüchten hatten und auf den Anruf "Halt, 
Gendarmerie", einen oder mehrere Schüsse auf den verfolgen-
den Hund abzugeben hatten. In der Folge wurde der Monn 
eingeholt •und durch 'aen Hund zum Stillstand gebracht. Eine # 
weitere Disziplin bestand i,n einem Ueberfall auf den patrouillie
•renden Hundeführ-er aus einem Gebüsch. Der Hund mußte sofort 
rasant an den Mann gehen und diesen durch Anfassen am 
rechten Schutzärmel kampfunfähig machen. Alle diese Uebungen 
wurden unter den ve;rschiedensten Annahmen bei T<1g als 
auch bei Nacht durchgeführt. Um die Hunde auch bei Schlecht
wetter voll e ·insatzfäh·ig zu machen, wurde am 8. September
eine großangelegte Nachtübung angesetzt, die unter den un
günstigsten Witterungsverhältnissen in MHs abgeha.lten wurde. 
Ein heftiger Sturm, von einem wolkenbr-uchartigen· Regen be
gleitet, bildete die Kulisse für den nächtlkhen Einsatz. Unter 
Z-ugr-undelegung der Annahme, daß sich .im Walde ein Mann her
umtreibt, der bewaffnet ist, wurde jeweils ei,n Hundeführer ein
g,esetzt. Der Versuchsmann feuerte in einer Entfernung von zirka 
150 Schritten·•einen oder m"ehrere Schüsse ab, worauf der Hund 
das Gelände durchstöberte und jeder Hund diesen ausnahmslos 
auch ·in verhältnismäßig ku•rzer Zeit fand. Beim Herankommen an 
den Mann wurde versucht, den Hund mit Taschenlampenschein zu 
irritieren, was jedoch ni,e gelang. Als nächste Annahme wurden 
der patrou liierende Hundeführ-er aus einem Gebüsch vom Ver. 
suchsmann überfallen, wobei ebenfolls einige Schüsse abge
feuert wurden. Das Ergebnis dieser unter den schwierigsten Ver
hältnissen abgehaltenen Nachtübung w<1r1 daß die Hundeführer 
die volle Ueberzeugung gewonnen haben, daß sie sich auf 
ihren Hund in jeder Situatbn verlassen können. 

Noch einer drei Tage d,iuernden Abschlußprüfung erfolg� ·� 
am 11. September auf der Milser Heide die Schlußbesichtigung S: • ·
durch den Landesg-enda•rm-eriekommandanten, . .  Gendarmerieoberst 
Peter Fuchs, der sich nach einer Vorführung der Hunde in al�n 
Disziplinen äußerst lobend über das in kurzer Ausbil�ungs-
zeit erzielte Resultat aussprach. 

Vor Kursschluß hielt Tierarzt Dr. Alfred, M <1 y r aus Inns
bruck in uneigennütziger Weise einen vi•erstündigen Vortrdg über 
Anatomie des Hundes, Erkennen v,on liundekrankheiten, Fütte
•rung der Hunde und über den Gesundheitszustand der Hunde 
überhaupt, wofür ihm an dieser Stelle gedankt sei. 

In den Nachmittagsstunden 9es 12. September trafen sich die 
Kursteilnehmer z-u einem gemütlichen Beisammensei,n i,n den 
Räumen der Gendarmeriekaintine des Landesgendarmeriekomman
dos, welches T reff.en durch die Anwesenheit des La.ndesgenda,r
meriekommanda.nten, Genda·rmerieoberst Peter Fuchs und seines 
Stellvertreters Gendarmerieoberstleutna-nt Eg-on Wayda verschönt . 
wurde. 

B l l d: 1: Stehend von links nach remis: Gend .• Patrouillenleiter Felix SALZl:ECHNER mit D. H. "AIII-Wolfstochter", Gendarm WIiheim STEINLECHNER m_lt 
D. H. "Rex IV.", Gendarm FORTHUBER mit D. H, "Arco", Gendarm Günther GAMSJAEGER mit D. H. "Bliti", Gend.-Patroulllenlelter Emerlch MOHR 
mit D. H. "Pltt-Wolfsohn", Gend.-Patroulllenlelter Helmut KRAU:r mit D. H. "Artus", Gend.-Patroulllenlelter Rudcllf NUSSBAUMER mit D. H. "Bresc", 
Gendarm PACHENSBERGER mit D. H. "Fraya v. lausanegg". Sitzend von links nach remis: Gend.-Patroulllenlelter Karl ZOLLNER mit D. H. "Atto von 
Bergmannstollen", Abrichter Gend.-Rayonsinspektor Karl GRAEBER mit D. H. "Greif v. Hause Gawad,un", Kurskommandant Gend.-Major Anton HATTINGER, • 
Gend.-Revlerlnspektor Alfred SCHOEPF mit D. H. "Tasso 111", Gend.-Rayonslnspektor Alols GEHMAIR mit D. H. "Gr_elf". liegend llnb, Gcnd„m 
STUMMER mit D. H. "Faust", rechts, Gend.-Rayonslnspektor Josef OETZLINGER mit D. H. "Cuno v. cf. eins•�•" Mühle". - B Iid 2, Auch Sprlnscn 
über natürliche Hl�dernlsse wurde gelehrt. - B i l d  3 , Am Ende der Fährte steht der Versuchsmann, der �om Hunde verbellt wird. - B 11 d 4, Auch 
das Einsteigen In den Autobus mu8 gelernt sein. - B 11 d 5, Die Teilnelimer 'des Gendarmerlellchtlölldnerkurses beim laildessendar!fterlelco111mando 

für Tirol In lnn1bruc:lc 
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r\VJl[1nnnE11n1LUN GJEN. 
D E R Z E N T ,R A L S T E L L E F lJ R B R A N D V E R H lJ T U N G 

Kinderbrandstiftung 
Von Dipl.-Ing. LEOPOLD RIEDER 

In den Zeitungen li,est man gar so häufig von der Verurs.,
chung eines Bra,ndes du.rch "spielende Kinder". Man denkt dabei 
gewöhnlich an Kleinkinder, die i,rgendwi,e in den Besitz einer 
Streichholzschachtel gelangt sind und nuin in Abwesenheit der 

Eltern zu zündeln beginnen, bis schließlich daraus ein größerer 
Brand entsteht. 

Solche Fälle kommen gewiß öfter vor, aber si,e umschließen 
keineswegs das, was wi•r im allgemeinen unter "Kinderbrand
stiftung" verstehen. Denn ddlrunter sind nicht nur diese, dem 
Spieltri,eb des Klei.nkindes entspringenden Fälle verstanden,-son
dern alle Brandverursachungen durch Kinder und Unmündige, 
also durch alle kleinen Uebeltäter, di,e das 14. Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben. 

Zunächst wollen wir di,e Größe dieser Gefahr kennen lernen, 
um einen erst,en Ueberblick zu erlangen. 

Wir zählen in Oesterreich in den letzten drei Jahren zu
sammen nahezu 600 "Kinderbrandstiftung,en" der erwähnten Art, 
also jährlich annähernd gegen 200. Diese Zahl gibt zu denken. 
Noch mehr aber gibt zu denken, wenn wir aus dem Vergleich 
mit früher-en Jahren vor 1938 finden, daß diese Zahlen vo.n 
heute ungefähr doppelt so hoch sind wie damals. 

Viele der Leser werden nun versucht sein, schnell mach einer 
Erklii·rung für diese sonderbare Erschei.nu.ng zu greifen und den 
vergangenen Krieg und die i.n weiter-er Folge aus ihm· entstan
denen Erziehungsmängel hierfür verantwortlich machen. Gewiß, 
der Verfasser hat ebenfalls einmdl bei einer internationalen 
Tagung diese Ansicht zum Ausdruck gebrdcht. Da · dber stand 
ein Vertreter der Schweiz auf und stellte fest, daß sein Land 
genau dasselbe Anwachsen der Kinderbrd:ndstiftungen beklagen 

@[g�@&!mlAAJ[g!mU[ga 

llD �IHl 1f lID all@� [g[m D«lUJ Im� 
beim Landesgendarmeriekommando für Tirol 

In der Zeit vom 21. August 1952 bis elnschlidlich 3. Sep
tember 1952 fand beim Landesgendarmeriekommando für Tirol 
in Innsbruck ein Gendarmerielichtbildnerkurs statt, an dem ein
undzwanzig Gendarmeriebeamte des Kommctndobereiches tel!
nahmen. 

Der Kurs unter der Leitung des Gendarmerierevierimpekt:,rs· 
Alfred Holzer und Gendarmerierc1yonsinspektors Johann Appol
lonio zerfiel in einen theoret'i·schen und praktischen Teil. In der 
verhältnismäßig kurzen zur Verfügung stehenden Zeit wurden 
die Gendarmeriebeamt•en in Vorträgen und praktischen Uebungen 
zu Lichtbildnern ausgebildet. 

Der theoretische Teil umfaßte unter anderem Vorträge über 
Optik, Apparatekonstruktionen, Verschlüsse, Blenden, Theorie 

. über Negativ- und Positivprozeß, Reproduktionen usw., wäh
rend der •praktische Teil den gesamten Gendarmerielichtbild
dienst, wie Aufnahmen von Verkehrsunfällen, sonstigen Unfällen, 
Herstellung der dreiteiligen Aufnahmen für den Erkennungs
dienst, Anlegen von Tatbestandsmappen, Anfertigung· versch-ie
dener Skizzen, praktische Dunkelkammerarbeit, wie ent
wickeln, kopieren und vergrößern umfaßte. In wiederholender 
Form wurde Daktyloskopie, durchgesprochen und geübt. Nach 
Abschluß des Kurses war jeder Kursteilnehmer so weit ausge
bildet, daß er in der Lage ist, jede Tatbestandsaufnahme licht
bild_�erisch zu bearbeiten u.nd für �lie Vorlage an die zuständige 
Behorde auszufertigen. 

Zum Kursende wurde unter dem Lichtbildreferenten des 
Gendarmeriezentralkommandos, Gendarmeriemajor A. Hattinger 
eine theoretische Prüfung abgehalten. Gleichzeitig mußte jede; 
Teilnehmer eine Tatbestandsmappe als Prüfungsgegenstand vor
weisen. 

Mit Abschluß dieses Kurses sind alle Gendarmerielicbtbild
stellen des Landesgendarmeriekommandos für- Tirol mit. Gens,. 
darmerielichtbildnern besetzt. • 
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müsse und vom �rieg doch so gut wie ,unberührt geblieben sei! 
Also: Nicht so schnell mit dem Urteil! Wenn wi1r auch durch 
diese Gegenstimme unsere eigene Meinung noch kei,neswegs als 

völlig widerlegt ansehen können, so sind wir doch zu ei,niger 

Vorsicht in unserem Urteil gemahnt. 
Jedenfalls sehen wir c1us der Ln beiden Lä,ndern auffdllen'd 

ange5tiegenen Zahl der durch Kinder verursachlten Briinde, daß 
es sich lohnt, sich mit dieser Gefafrr doch etwas eingehender :zu 
beschäftigen. 

Für die genauere Untersuchung der Kinderbra.ndstiftungen . in 
unserem Zeitrc1um llegen uns in einem der österreichischen Bun
desländer, nämlich in Niederösterreich, genaue Unterlagen für 

die letzten vier Jahre vor, die nun nach verschiedenen Gesichts
punkten beleuchtet werden sollen.-

Die Uebersicht dieser Briinde durch Kinderhand stellt sich 
nach der Anzahl der Fälle •und nach dem angerichteten materiel
len- Schaden folgenderm·aßen ddr: 

Jahr Fiille 
1948 36 
1949 45 
1950 34 
1951 35 

Schaden 
S 511.864.
s 627.758.
s 834.579.
s 744.763.-

Diese insgesamt 150 Brcmde �reigneten sich in 114 Fäillen 
(76 Prozent) in landwirtschaftlichen Betrieben, i,n 23 Fällen 
(15

_.
3 Prozent) in Wohnhäusern, i.n 10 F,ällen (6.6 Prozent) ·un

Freien und in den restlichM 3 Fällen (2.1 Prozent) in l.ndustri,e 
und Gewerbe. .• 

Wenn man hinzufügt, daß di,e Brände in Wohnungen .meist
auf Zimmpbrände beschränkt blieben, die von der Feuerwehr 
rasch gelöscht wurden, die landwirtschaftlichen Anwesen dc1gegen 
ob der vielen vorhandenen, leicht brennbaren Fechsungsvorriite 
meist größeren, oft T,::italschaden erlitten, so ist damit di-e große 
Gefahr der Kinderbrandstiftung gerade für den Ba-uernhof hin
reichend gekennzeichnet. 

Dies wird zusätzlich du,rch die T aha� bestiitigt, daß von 
all,en den genannte111 150 Brandfällen! 69 (46 Prozent), c1lso 
nahezu die Hälfte, in landwirtschaftlidien Scheunen, Schuppen 
oder Stallungen ausbrachen. 

Es mag nun auch die zeitliche Verteilung von Interesse 
sein und Schlüsse · c1uf besondere Gefahrenzeiten erlauben ' 

Zuniichst die Verteilung auf die Monate: •. ' · 

Monat 1948 1949 1950 1951 Summe 
J,foner 1 4 2 1 8 
Februa•r 1 1 2 1 5 
März 3 4 5 3 15 
April 4 1 1 5 23 
Mai 4 1 1l 1 7 
Juni 4 5 5 4 18 
Juli 2 2 3 1 8 
August 4 6 1 4 15 
September 5 6 2 2 15 
Oktober 4 3 4 5 16 
November 3 5 · 1 7 16 
Dezember 1 1 1 1 4 
insgesamt 36 45 34 35 150

Auf die Häufigkeit und die zeitliche Verteilung· der Bränl:le 
hat auch der allgemeine Witterungscharakter besonderen 
Einfluß. Es Ist gewiß kein Zufall, daß in den vi,er betrachtellen 
Jahren gerade da·s trockenste Jahr 1949 auch di-e meisten Kin� 
derbrandstiftungen aufweist. Ansonsten ist zu erkennen �ß 
das Frühjahr eine besondere Gefahrenzeit darstellt, vielleidit ::2:u 
verstehen aus dem willkommenen Drang, 1,Ji.e winterliche WoHn
stube V.erlassen zu können, wobei _mit der Bewegungsfrein�it 
auch der_ Ue�ermut zu wachsen pflegt. Die häufige Frühjahrs-
_trockenhe1t spielt dabei wohl auch eine. fördernde Rolle. 

Daß der Monat Juni verliältnismäßig brandreich zwisdfe.n 

0ai u�? Juli liegt, mäg wohl ein Zufall' sein,, der sie/\ erst li.n 
einer langeren Reihe von Beobachtungsjahren a.usmerzen dür.f.j:e. 

. Daß __ a,b�f (!l�r Her-bst „ w,ieder ei,ne gew.isse V.erJnehrung �er 
�JQd.e;;.dii.rao<fls.tlf¼r;l�ß, ,,,jflJo/'eist�. -. y_{rd!�pt�ffewie,��r„ufn;, .§�9:1t1/1Jg, 
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DAS .{µhWllniJ DES RIEGLERWALDES

Von Krim.-Abteilungsinspektor KONRAD CHRIST 
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Fortsetzung und Schluß 

Mitten in diese Betrachtungen des Gendarmen kommen zwei 
Grenzer ü�er den Hang des Waldes herunter und gehen auf 
den Gendarmen zu. Dieser kennt sie und begrüßt sie herz
lichst. Kurz schildert er ihnen den Sachverha-lt, sie beglückwün
schen ihn und sind gerne bereit zu helfen. AHe Organe an der 
Grenze wissen, worauf es ankommt und es ist bei ihnen 
eine Selbstverständlichkeit der gegenseitigen Hilfe. Die Grenzer 
sagen dem Gendarmen, daß sie die Schüsse gehört haben und 
deshalb so rasch herbeigeeilt waren. 

Es wurde eine kurze Beratung abgehalten, welcher gleich tlie 
Tat_ folgte. Aus Aesten wurde ein provisorisches Traggerüst ge
macht, der stöhnende Mann darauf gelegt und in die nahe 
Zollstation getragen .. Dort wurde ihm Erste Hilfe geleistet und 
sein Abtransport _ in das lnquisitenspital des zuständigen Lan
desgerichtes veranlaßt. 

* 

Während Fuy im lnquisitenspital in der Landeshauptstadt 
liegt; geht vom Gendarmerieposten Saldorf das Fahndungser
suchen an alle Sicherheitsdienststellen nach dem Mann im 

"'.grünen Wettermantel ab. Auch der Posten Feildorf an der 
' _ tschechischen Grenze bekam dieses Ersuchen. Inspektor Horn 

dieses Postens, welcher I die Fahndungen zum Durchsehen be-
kommen hat, bringt seinen Mann, den er an der Grenzie ge
stellt und verwundet hat, mlt diesem Fahndungsersuchen in Ver
bindung. Er setzt sich sofort mit dem Gendarmerieposten Sal
dorf in Verbindung und holt sich weitere Informationen ein. 
Sonnich, welcher am Apparat ist, gibt gerne die gewünschte 
Auskunft und nimmt des anderen Kollegen Meldung entgegen. 
Gleich darauf setzt er sich mit dem lnquisitenspital in der Lan
deshauptstadt in Verbindung und erfährt von dort, daß vor 
einiger Zeit ein Mann, auf welchen die Beschreibung passen 
würde, mit einem schweren Lungenschuß eingeliefert worden ist, 
die Vernehmung aber auf Grund der schweren Verletzung in 
nächster Zeit nicht durchgeführt werden kann. 

Brenner, welcher von einem Dienstgang zurückkommt, wird 
über die eingelaufene Information von Sonnich in Kenntnis 
gesetzt. Dieser ist sofort fest überzeugt, daß es sein Mann, l:ier 

Verkiiufer der goldenen Herrenuhr, der Gefolgsmann der blon
den Frau sein muß. Erleichtert atmet er auf. "Endlich" sagt er zu 
Sonnich, "haben wir ein greifbares Ergebnis nach vielen Mühen 
vor J.ms". Mit der Leichtigkeit der Jugend sind ausgestandene 

Gefahren und schlafl -ose Nächte vergessen. Die Fortsetzung des 
Fadens, welchen er in einer oberösterreichischen Kleinstadt auf
gefunden hat, ist wieder da. Er fühlt, daß von diesem Manne 
alles für den weiteren Fortgang in der Aufklärung des Raub-

• mordes abhängen wird.
. Viel zu hoch spc1nnt er den Bogen seiner Erwartungen i,n 

einem Gespräch mit Sonnich, weshalb ihm dieser sofort einen 
kleinen Dämpfer versetzt. Er ermahnt ihn deshalb, sich durch 
keine halben Erfolge, welche in Wirklichkeit gar keine sind, 
vom 'klaren Erkennen der Sachlage abbringen zu lassen. Erst 
wenn alles getan ist, könne man froh über die geleist'ete Arbeit 
sein. Das schwierigste Kapitel, die Ueberweisung der Täter, die 
Wirklichkeit mit den erhobenen Anhaltspunkten in Einklang zu 
bringen und ein genaues Bild für das Gericht zu entwerfen, 
steht noch bevor. 

Wieder sind Tage vergangen und endlich Ist am Posten Sal
dorf die ärztliche Genehmigung zur Einvernahme des Ernö Fuy 
eingetroffen .. 

Nicht lange hernach sitzen Sonnich und Brenner dem Häft
ling Fuy, welcher in einer Einzelzelle des lnquisitenspitals im 
Bett liegt, gegenüber. Gesp1rnnt folgt Brenner jeder Bewegung 
seines Gegenübers, er studiert seine Gesichtszüge, einen so 
schweren Verbrecher hat er sich anders vorgestellt. Weich und 
sympathisch sind seine Züge, seine schwarzen Augen blicken 
schwermütig und die braungebrannte Haut ist durch die Zimmer
luft etwas blaß geworden. Sonnich selbst leitet die Einver
nahme, sie gestaltet sich aber äußerst schwierig, da der Häft
ling nur wenige deutsche Wörter sprechen' kann. Erst der 
herbeigeruf�e Gerichtsdolmetsch bringt die Unterhaltung der 

drei Personen in Fluß. Fuy erzählt, daß er ein ungarischer Mi·li
tärflüchtling ist und sich schon einige Monate in Oesterreich 
aufhält. Seine Eltern wissen nichts ·von ihm„ Er b.ehduptete, sich 
durch Be_tteln bis jetzt durchgebracht zu haben. Die bei ihm 

gefundene Pistole sei ungarisches Heeresgut, bei der Flucht nahm 
er sie mit. 

Einer Eingebung folgend, legt Brenner Fuy die grauenvofl 
aussehenden Bilder des Tatortes vor. Sie zeitigen eine furch,t
bare Wirkung beim Häftling. Er wird weiß im Gesicht, Schweiß 
steht auf seiner Stirne und die Augen weiten sich, mächtig 
beginnt er zu schlucken und sein Körper beginnt zu zittern. 

In einem großen Redeschwall von ungarischen Wörtern sagte 
er, daß er mit diesem Morde nichts zu tun habe, sondern zwei 
andere Männer die Tat begangen hdben. 

Er war wohl dabei, doch hatte er nur 'den Aufpc1sser ge
macht. Auf die Frage Sonnichs nach den Namen der übrigen 
Beteiligten antwortete Fuy, er sei m1t. ihnen im Jahre 1937 itn. 
Wien in Polizeihaft gewesen und hat sie dort kennengelernt. 
Beide Personen seien Militärflüchtlinge, der eine aus Ungarn und 
heiße Mursy und der ,mdere aus Jugoslawien und heiße Pruck. 

Brenner legte nun Fuy das Lichtbild der blonden Mizzi 
vor und Fuy erklärte nach längerer Betrachtung des Bikles, 
daß er die Frau kenne und mit ihr in Oberösterreich in einem 
Gasthause war und sie dort eine Uhr, welche aus der Beute 
des Raubes stammte, an den Wirt verkduft halte. Der Wirt hatte 
selber keine Ahnung über die Herkunft der Uhr. Fuy erzählte 
weiter, daß er die auf dem Lichtbild dargestdl,te Frau vor 
einiger Zeit auf der Landstraße getroffen hatte. Sie zog mit ihm· 
und seinen Gefährten einige Zeit auf der Landstraße mit und 
erzlihlte dabei von einem Landhaus und einem reichen Son
derling, welcher alleln in demselben wohnte. Auf einen Wink 
seines Chefs legte nun Brenner das ilon ihm auf der Waldwiese 
bei der Eiche gefundene Papi'er Fuy vor. Fuy sah ·lange auf das 
vor ihm liegende Stück Papier, raffte si91 dann auf und Sdgte, 
daß die Zeichnung von der Mizzi angefertigt worden war und 



das Landhaus und seine Umgebung darstelle. Die Zeichnung habe 
er und Mursy bei der Auskundschaftung der Oertlichkeit vor 
der Tat mitgenommen und sie dann irgendwo verloren•. Ueber 

Die flnkunft bes �arilinallegaten 
in flrnolil ftein 

li, der Chronik des Landesgendarmeriekommandos für Kärn
ten kann ein außergewöhnliches Ereignis festgehalten werden: 

In den Morgenstunden des 10. September 1952 traf S�ine 
Eminenz, Kardinal Dr. Theodor l n n i tzer, der "legatus a latere" 
für den Oesterreichischen Katholikentag 1952 im Sa'lonwagen 
eines Sonderzuges mit Begleitung - darunter zwei Offiziere 
der Nobelgarde, die sonst nur bei öffentlichen Anlä5sen eiern 
pontifex maximus dient - vom Vatikan kommend, am Grenz
bahnhof Arnoldstein in Kärnten ein. 

Zum Empfang des Legate.n waren am Bahnhof, der mit den 
päpstlichen und österreichischen Staat5f<1rben geschmückt worden 
war, anwesend: Bundesminister für Unterricht Dr. K o I b, Kabi
nettsdirektor K I a s t e  r s k y, der Sicherheitsdirekt-or für das 
Bundesland Kär.nten, Oberst S t  .o s s i e r, der Landesgendar
meriekommandant für Kärnten, Oberst K o r y t k o und andere 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie höhere geistlich,e 
Würdenträger. 

Außerdem war aus diesem An lasse vom Landesgenclarmerie
kommando für Kärnten eine Ehrenkompanie und Fahne cles 
Landesgenda,rmeriekommandos mit Musik gestellt worden, die 
unter Kommando des Genda-rmerierittmeisters F a  r n I e i t n e r 
am Bahnhof Aufstellung genommen hatte. 

Einige Minuten nach 6 Uhr fuhr der Sonderzug mit dem 
päpstlichen Legaten ein. Während die Gendarmeriemusik des 
Landesgendarmeri-ekommandos die Papsthymne und anschließend 
die österreichische Bundeshymne intonierte, stieg Kardinal Doktor 
Theodor lnnitzer aus dem Salonwagen und schritt die Front der 
Ehrenkompanie ab. 

Bundesminister Dr. Kolb begrüßte sodann den Legaten im 
Namen der österreichischen Bundesregierung. Im Anschluß daran 
richtete Kabinettsdirektor Klastersky an den höchsten auswärtigen 
Vertreter des Vatikans namens des. Bundespräsidenten eine Be
grüßungsadress-e. 

Den Abschluß des Empfanges bildete die Weihe der Fahne 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten, die der kirch
!liche Gesandte - das "alter ego" des Papstes - vornahm. 

Der Kardinallegat weiht bei seiner Ankunft auf österreichischem Boden die 
Fahne des landesgendarmeriekommandos Für Kärnten. Von rechts nach links: 
landesgendarmeriekommandant Für Kärnten Gend.-Oberst KORYTKO und 

Sicherheitsdirektor Für Kärnten Gend.-Oberst STOSSIER 

die Gewohnheiten des Bewohners des Landhauses hatte sie 
auch die Mizzi genau informi,ert. 

Fuy war nun vollkommen am Ende seiner Kräfte, m�t Schweiß 
bedeckt lag er im Bett. Der diensthabende Arzt ersuchte di,e 
beiden Gendarmen daß sie auf Grund des Gesundheitszu
standes des _Häftlin�s die Amtshandlung_ abbrechen sollen. �e 
beiden Gendarmen kamen dem Ersuchen nach und brachen die 
Einvernahme ab. Für die Weiterführung der Amtshandlung 
wußten sie genug. 

Mit dem Bewußtsein, ihre Pflicht getan zu haben, kehrten 
sie auf ihre Dienststelle zurück. Inzwischen traf am Gendarmerie
posten Saldorf das Gutachten des Erkennungsamtes der Polizei
direktion Wien ein. Es kam klar darin zum Ausdruck, daß aus 
der bei Fuy gefundenen Pistole auch der Schuß auf den Gen
darmen Brenner im Rieglerwalde abgefeuert worden ist. Bren
ner, als er das Gutachten las, wurde blaß und sagte zu seinem 
Chef, diese Tat hätte ich diesem Häufchen Unglück nicht zu
getraut. Ich werde mir dies eine Lehre für mei:n ganz-es 
Leben sein lassen. In einigen Tagen traf auch die A•ntwort auf 
das Ueberprüfung5ersuchen bezüglich der Komplicen des Fuy 
aus Wien ein. Es wurde sofort ausgewertet. 

Fieberhaft wurde auf allen Sicherheitsdienststel-len nach den 
flüchtigen Verbrechern gefahndet. Auch die Presse wurde zur 
Mitfahndung herangezogen und! sie leistete in diesem Falte gute 
Arbeit.· 

* 

Am Bundespolizeikommissariat Villach erschien im Juni 19 .. 
,il}, ein Mann, er war sehr aufgeregt und hatte eine Zeitung in cler �_j) Hand. Er verlangte einen Kriminalbeamten zu sprechen. Er wurde 

zum leitenden Oberinspektor Forch gebracht. Diesem erzählte 
er, indem er die Zeitung auf den Tisch legte un·d auf eine ab
gebildete Frauensperson zeigte, daß diese in seinem Hause bei 
ei�er Familie Herz seit einigen Wochen wohne. Sie sei bestimmt
mit der gesuchten Frauensperson ident. Sie gehe immer zeitig 
morgens weg und komme oft erst gegen Abend wi.ed:er zurück. 
Der Mann bat Forch um vertrauliche Behandlung seiner Anzeige. 
Die besten Kriminalbeamten suchte Forch aus seinen Leuten 
heraus und betraute sie rnit der Lösung des Falles. Sofort 
wurde fortgesetzte Ueberwachung eingeleftet, und es gelang in 
kurzer Zeit, mit den Lebensgewohnheiten dieser Frau sich ver-
traut zu machen. Es wurde eingeschritten, die Frau verhaftet 
und nach einer kurzen Einvernahme dem Kreisgerichte Villach 
eingeliefert. Der Gendarmeri,eposten Saldorf wurde verständigt. 

Wieder ging dadurch eine am Verbrechen beteiligte Person in 
die ihr gestellte foHe. 

* 

Gendarm Planer des Genddrmeriepostens Mank war ein Früh-
aufsteher, er liebte es, noch vor dem Dienstantritt einen kleinen 
Spaziergang durch die blühende Natur zu machen, gar zu schön 
war der ta.ufrische Morgen. Als er so durch die Gärten am 
Rande des �rtes dahinging, kam er auch am Garten des Jogl
bauern vorbei. Den Bauern hörte er schon von weitem mit einem 
Manne schimpfen, dessen Aeußeres nicht besonderes Zutrau�n _,. einflößte. Hasso, der treue Hofhund,· stand knurrend an der �:,Ä
Seite des Bauern. Neugierig, warum der Bauer zu dem neben 
ihm stehenden Manne gar so heftig war, trat Ploner in den 
Garten ein. Als der Strotter, man konnte den Mann, welcher 
dem Bauern gegenüberstand, ruhig so bezeichnen, des Gen
darmen ansichtig wurde, wollte er davon,laufen. Auf einen Pfiff 
des Bauern setzte jedoch Hasso dem flüchtenden Manne nach 
und hatte ihn nach wenigen Minuten eingeholt. Von rückwärts 
sprang -er ihn an. Mit den Vorderpfoten hielt er sich an den 
Schultern und mit den Zähnen verbiß er sich in dessen Rock
kragen. Inzwischen kamen der Bauer und der Gendarm eiern 
braven Hasso zu Hilfe und in kurzer Zeit war der Mann über
wältigt. Der Bauer beruhigte nun seinen braven Hund und strei
chelte ihm liebkosend über sein glattes Fell. Der Gendarm nah·m 
sich des Strotte,rs an und durchsuchte ihn gründlich. Aber nichts 
hatte er bei sich, keine Personaldokumente, rein gar nichts. Auf 
die Frage Ploners nach seinen Personalien gab er mürrisch zur 
Antwort, daß er ungarischer Militärflüchtling sei, keine Doku
mente besitze und Mursy heiße. Unter Asshstenz des Bauern 
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und seines Hundes brachte Planer den sauberen· Vogeräurcien 
Gendarmerieposten. Währ-end des ·Weges erzählte. der Bauer 
dem Gendarmen, daß er bei der Morgenkontrolle seines Hofes 
den Mann im Strohschupfen im Garten schlafend angetroffen 
hatte. Als er ihn deswegen zur Rede stellen wollte, wurde er 
gegen ihn ausfällig. Bei der Einvernahme wurde sich Ploner 
über die Person des angeblichen Mursy nicht ganz klar, er ent
:schloß sich deshcilb, i•hn bis zur Feststellung seiner Per5en c!em 
zuständigen Bezirksgerichte einzuliefern. Dort war er bis dahin 
gut aufgehoben. Er füllte eine Fingerabdruckskarte aus und sandte 
sie an das Erkennungsamt der Polizeidirektion Wien ein. Schon 

. nach vier Tagen war die Antwort aus Wien wieder am Gen
darmerieposten eingetroffen. Ploner war nicht wenig überrascht, 
als er las, daß der angebliche Mursy mit dem gesuchten Raub
mörder Mursy von Sa.ldorf ident ist. Rasch wurde das Gericht 
und der Gendarmerieposten Saldorf von dem guten Fang in 
Kenntnis gesetzt. Mursy wurde i,n das Kreisgericht überstellt. 

* 

Auch die letzte am Raubmord von Saldorf beteiligte Person 
konnte sich nicht mehr lange ihrer Freiheit freuen. Pruck, dem 
es gelang in die Tschechoslowakei zu ftüchten, wurde dort als 
au'sweislos aufgegriffen und auf Grund des erlassenen Steck
briefes "identifiziert. Er wurde an Oesterreich ausgeliefert. Durch 
die umsichtige und vorbildlich ineinandergreifende Arbeit a,iler 
Sicherheitsorgane ist es in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, 
diese Schädlinge der Menschheit in Haft zu setzen. 

* 

Brenner war überglücklich, a,ls alle Arbeit getan war. Mit 
herzlichen Worten beglückwünschte nun Sonnich seinen jungen 
Berufskollegen zur guten Lösung des schwierigen Falles. Lieber 
das Lob aus so berufenem Munde war er mächtig stolz. Er ver
sprach, immer bereit ·zu sein und mit seiner ganzen Kraft stets 
dem Rechte zum Siege zu verhelfen. 

Noch war aber ,nicht alles getan, viele Schreibarbeiten war
teten auf ihre Erledigung. Gerne setzte sich Brenner vor die 
Schreibmaschine, um die Anzeige an das Gericht zu verfassen. 
In derselben wurde Mizzi Fuchs als die Urheberin des Ver
brechens bezeichnet, welche sich an ihrem einstigen Liebhaber, 
der sie verstieß, rächen wollte. Sie entfachte in den Köpfen 
skrupelloser Menschen die Gier nach Geld und bewog sie 
durch ihre Erzählungen zur Ausführung der Tat. · Sie war Iden 
drei Verbrechern bei der Planung der Tat behilflich ·und ver
mittelte ihnen durch eine Skizze die Kenntnisse der Oertlichkeit. 

Mursy hatte mit kalter Berechnung einen derben Knüttel aus 
dem nahen Wald mitgenommen und mit demselben Sagbichler, 
als er durch die Geräusche im Zimmer aufwachte, den Schädel 
eingeschlagen. Zu wenig war - di-eser Schlag den übrigen Mit
tätern. Als Sagbichler sich nochma-ls rührte, stach Pruck ihn mit 
einen am Schreibtisch liegenden Hirschfänger in das Herz, und 
Fuchs vollendete die grausige Tat, indem er ihm den· Ha·ls bii 
an .die Wirbelsäule durchschnitt. Alle vier Personen hatten im 
engen Zusammenwirken das Verbrechen ausgeführt und wurden 
auch alle durch das Gericht schuldig gesprochen und gerichtet. 

Nur der nimmermüden Arbeit der beiden Gendarmen und 
ihrer Berufskollegen war es zu danken, daß es in kurzer Zeit 
gelang, dem dunklen Rie9lerwaldl seine Geheimnisse zu entreißen, 
welche er erfahren hatte, als gewissenlose Menschen im Schutze 
seiner Bäume sie beschlossen hatten. 
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Kinderbrandstiftung 
(Fortsetzung ','.On Seite 14) 

ganz besonders deshalb, weil in dieser Zeit di,e Scheunen voll 
sind. 

Aber auch die Tageszeit der Brandausbrüche kann uns viel
leicht einen willkommenen Fingerzeig für die zeitliche Verdichr 
tung der Gefahr geben. 

Tageszeit 1948 1949 1950 1951 Summe: 
6-8 2 2 
8--10 3 6 3 1 13 

10-12 6 7 3 10 26 
12-14 6 16 5 4 31 
14--16 6 11 12 15 44 
16-18 8 5 5 4 22 
18-20 4 3 1 8 
20-22 3 3 
22-24 1 1 

insgesamt 36 45 34 35 150 
D.raus ist deutlich zu erkennen, daß die· Gefahr schon vor

mittags groß ist, gegen Mittag zunimmt ·und am frühen NacJ:i
mittag ihr-en Höhepunkt erreicht. Da erst nach 18 Uhr ein 
5throffer Rückgang der Brände festgestellt ist und dd diese Z.eit 
bei den häufigen Bränden im Frühjahr und im Herbst nahe dem 
Sonnenunterg.a.ng liegt, darf es ruhig ausgesprochen werden, cfaß 
mit der Gefah:r den ganzen Tag über zu r-ech,nen ist. Für di,e 
Häufigkeit i.n den Vormittagsstunden mag die Erklärung wohl 
i•n der ma.ngelnden Aufsicht über die vorschulpflichtigen Kinder � 
im Haus li,egen während die Frühndchmittagsspitze wohl den 
von der Schul-e' heimgekehrten Buben angelastet werden muß, 
di-e .nun auf i.hre Art ihre Freiheit geni,eßen wol.len und dabei 
über die Schnur sdilagen.

Nu-n <1ber die uns wohl am meisten interessierende Frage 
nach Geschlecht und Alter der kleinen Missetäter. Bei der Be
trachtung der nad,folgenden Tabelle muß beaditet werden, daß 
die Ki,nderbrandstiftung sel-tr ·oft eine Art Gemei.nschaftsdeHkt 
darstellt. Da alle Mittätigen �rfaßt worden sind, ersch-eint a•uch 
die Gesamtzahl der Uebeltäte:r höher als die Fälle. 

K = Knaben 
M-Mädchen

Alter 1948 1949 1950 1951 Summe 
(Jahre) K M K M k M K M K M 

2 

3 4 1 1 2 1 1 
·4 18 1 3 3 1 6 6 
5 46 1 11 1 15 9 2 11 4 

6 56 3 16 2 19 11 10 1 
1 n 1 11 12 1 3 1 1 5 
8 26 2 8 10 3 5 2 
9 12 5 6 1 

10 1 2 5 
11 4 1 1 1 2 1 
12 1 1 1 1 
13 1 2 1 1 - 1 
14 3 3 

i-nsge!l;'Jmt 56 4 69 2 42 6 44 13 211 25 
Auch hier ist wiederum sdion aus den Zahlen weniger 

Ja'hr-e ,eine gewisse Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Vor dliem 
ist aus der Summe natürlich die weitaus vorherrschende Unter
nehmungslust der Buben zu ersehen. Die Mädchen pflegen meist 
die Roll•e der passiven, neugierigen Zuschauer/ zu spielen, nur 
in verhältnism1ißig wenigen Fällen haben sLe dktiven Anteil a.n 
der Brandstiftung. 

W<1s nun das Alter der Buben betrifft, so ist aus früheren 
langjährig,en Untersuc hung-en bekannt, daß di,e Hauptgefa•hr 
der Brandstiftung bei den Buben im A'lter von 4 bis 6 Jahren; 
festg.estellt worden ist, wogegen mit dem Eintritt i.n di,e Schuh!: 
diese Gefdhr bedeutend z,urückging. 
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(Fortsetzung folgt) 

Idee - Entschluß - Entscheidung! Unziililige Dank
schreiben der glücklichen Pro k o p p-Loskunden laufen sfändig 
ein, denn vielen haf der Hinweis auf die verbesserten Gewinn
möglichkeiten der ösferr. Klassenloflerie die lang ersehnte 
11nanzielle Bessersfellung gebrach!. Auch sie werden nadi Durch
sieh! der heutigen Zeitungsbeilage dankbar diese Idee ver
wirklichen. Zieh Glück durch den Kunden-lnformafionsdiensf 
J. Pro kopp, Wien VI, MariahilferSfraße 29, Tel. A32436 

"" pl'a/dlifch ... 
DII KOCHFERTIGE KAFFEEWORFEL 

wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
Sports eh u h-F ach werk s tä t_t_e n 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

KOHLE - KOKS - HOL% 

FRANZ SAGAISCHEK 
KOHLEN- UND HOLZGROSSHANDLUNG 

KLAGENFURT 
,STAU DERHAUS '8 TELEPHON 2171 

1 

Akkumulatorenfabrik Feilendorf 
Gegründel 1894 

W I E N VI I, B E R N A R D G A S S E 5, TELE D H ON B 35 4 34. B 37 o 60

Stadtwerke Graz 
Versorgungsbetriebe 

(Elektrizitäts-, Gas
und Wasserwerke) 
G r a z, Andreas
Holer-Plai3 15 
Telephon 64 91 

Verkehrsbetriebe 

(Straßenbahn, 
Autobus, Obus und 
SchJoßbergbahn) 
G r a z, 
Steyrergasse 114 
Telephon 15 25 
R e i s e b ü r o: 
Hauptplatz 14 
Telephon 53 54 

•-------------------, 

100 Jahre WERTHEIM 
Vor e i n  e m J a h r h u n d e r t 

baute WERTHEIM -seine erste Kasse. Sie begründete 
einen Oualltöt5bcgrlll, der durch alle Zeiten erhalten blieb. 

Heute wie anno '1852 kann man sich auf eine 
W ERTHEIM - KASSE unbedingt verlassen l 

S e it 1884 a uc h  Au fzüge 

se it 1948 Tr a n sp ort a n l a ge n  

W_ERTHEIM-.WER-KE A. G. 
Wien X, Wienubergstr. 11-13, Tel. U 46 5 45 

JOSEF Schirmer

Innsbruck 

nur .Meraner Straße 4 

SALZBURGER STADTWERKE 

VERSORGUNGSBETRIEBE 

Elektrizitäts werke, Gas- u. Was serwerke 

VE R K E H R S B ETR I E B E
' 

Obus- und· Kraftw agenlinien nach allen 
· Stadtteilen

Ei II i n  i e nach Berchtes gaden (Königssee) 

Lok a l b a h nen 
nach Pars ch, Hellbrunn - St. Leonhard und 

Obernd orf-Lamprechts hausen 

Sch ne l l i ft 
auf den Mönch s berg und Drahtseilbahn 

auf d ie Festung Hohens alzburg 

empfiehlt seine reichhaltige Auswahl in fertiger 

Herren- und Knabenbekleidung 
für Gesellschaft, Reise und Sport 

BIiiigste Preise - Zahlungserleichterung 

(u]lu] 
O(tetteichtf che Brou-flltttengef ellf choft 

�fauerei <S>munöen 
Tel. 633 u. 145 

E i g e n e  Ni e d e rla g e: 
EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H., ATTNANG-PUCHHEIM, LAMBACH 

Einzige Kunsteisfabrik im Salzkammergut 

.
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Auch Sie kaufen am besten in Ihrem Fachgeschäft! 

Füllhalter in jeder Preislage, Briefmap
pen und -kassetten, Schreibbedarf und 

kleine Geschenke, die Freude bereiten 

BATTERIE

FABRIK 

Gegründet 1921 JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

BEHÖRDL. 
KONZESS. AUTO 

RETTUNG, HILFE, BEROUNO 

IOMAH & �O. 
TEL. U 45 4 30 

IV, PRINZ-EUGEN-STR. 30 
LAU FE N DER D.I E N S T 

B
E TTEN 

Seit 1783 . . :::�E:_ERT��CHWlUCHE 

vom Fach geschäft mit größt e r  Auswahl 

Georg Hartl,Salzburg .. 
Griesgasse 15 Ruf 1426 Goldgasse 12 

RADIO SCHMIDT . Klagenfurt 
,,DAS HAUS DER KLEINEN LEUTE" 

Radioapparate 

Plattenspieler 

Grammophonplatten 

Rasierapparate 

Schwerhörigengeräte 

Luster, Bügeleisen, Kochplatten 
und alle elektr. Artikel 

I 

Glinstigst auch auf bequeme T cil:zahlungcn 

Lieferant des Landesgendarmeriekommandos 

A. GHEDINA
INNSBRUCK, MARIA-THERESIEN-STRASSE -4 

UND PRADLERSTRASSE 38 

jeder Art kaufe ich zu Höchstpreisen l 

Bisam 
Hasen 
Hirschdecken 
Iltisse 
Kanin 
Lammfelle 
Mar der 
Rehdecken 
Schaffelle 
Tierhaare aller
Art 

W R A N N FELL- UND LEDERHANDEL

K L A G E. N F U R T, Priesterhausgasse 4, T elephon 26 95 

J 11Mt4cw, �,r1g O IM 1g<ec« 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

Oll.MANN TA&GlER 
Obst-, Gemüse- und Sildfrilchten • Großhandel 

L i e n z, Rosengasse 19 Telephon 405 

LEBENSMITTEL-DETAIL; Kärntner Straße 16, Telephon 124 

SPEZIAL-WERKSTÄTTEN FÜR -r� .... 
FAHRZEUGE UND MASCHINEN 

GROHS & KAINBACHER o. H. G. 

WOLFSBERG IN KÄRNT E N  
WIENER STRASSE123 UND RITZI NG 
Z Y L I N b ER F E I N B O H R, W E R. K 
KURBELWELLEN-SCHLEIFMASCHINE 
MOTOREN-ÜBERHO LUNGEN, NEU
LAGERUNGEN, ERSATZTEILLAGER 
KUNDENDIENST, GROSS-TA NKSTELLE 

TEL.147 UND 309 

MOBEL-KRANEBITTER 
liefert das prei swe r te

Q u a I i t· ä t s m ö b e 1 

INNSBRUCK, Glasmalereistraße 4 Teilzahlungen möglich 

Sur Ihre 

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 
liefern wir sämtliche Bedllrfsartikel

PH-DTO- KO NS U·M 
Inhaber: 

Vinzenz �worzak,_ Johann Banzl 

Wi e n  VI 
Capistrangass e 2 
Telephon A :1:1 0 81 und ß 2.) 2 87 

Gcschiinazcil von 8-17 Uhr, Samstag von 8-12 Uhr 

J.angjähriger Lieferanf der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden 
und Industrie 

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAMM 

' 
Baufeile zur zeilsparenden A ufbauphysik 

nach Ing. Ernsf Roller 
Einheilliches 5falivmaferial für Schule, lndusfrie 

und Forschung 
Baufeile zur Mechanik 
Baufeile zur Elek!riziläfslehre 
Baufeile zur Üplik 
Geräfe zur Schallenprojekfion 

@hemu 
Geräfe zur nc:uzeillichen Experimenlalchemie 

nach Prof. Dr. Ernst Hauer 
Experimenfiergeräfe 
Chemikaliensätze 
Unfersuchungsgeräfe 
Chemischer Laborbedarf 
Chemikalien 

mi 
Uni ver s i t a·s- Leh rmitlel-Ges e l lscha'ft m. b. H. 

Wien III, Beafrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

----------------------

STÄNDIGE AUSSTELLUNGEN: 
LINZ URFAHR 

MOZA"'iiisii.1aa LINKE BRÖCKENSTR.15 

Auto·- R�paraturen 

Groß-Garage WURM 

ABSCHLEPPDIENST 

Tag- und Nachtdienst 

Klagenfurt Telephon 27 95 

St.-Veiter-Ring 25:-27 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamten gestellt wer

den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die A.bschluijprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

I 

.>4utim-Leh rbrief en 
für Deutsche Sprache, -Geschichte und Geo

graphie, die den gesamten Stoff
in leicht fa51icher form mit vielen 

Ubungen,~ Aufgaben und . ihren 

Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der

Aulim"Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32

. l 
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Bürobe'darf 

Füllfedern 

Gendarmen

Dienstmappen 

Klagenfurt, Bahnhofstraße 35, Telephon 20 11 

Villach, ltalienerstraße 7 Telephon 44 64 

Das führe nde Haus für 

SCHIRME 

Reparaturen D ELZE 
J. BAUMANN, LINZ r:0n":i

e

s"t/a
e
ß:-;1 

Telephon 23 764 

Schleppe Brauerei 
U. GRÖ MMER
GEGRÜNDET 1607

BETRIEBSSTÄTTEN 

IUagenfurt unb Unterbergen 

1.et:4H.uc4e 3J.e,daJ4&aJt.ti./ul 

�,uw;-2�,._ 

Absolut re elle Bedienung 

Körner und Wondratschek 

Klag enfurf, Paradeisergasse 7 (Burg) 

Telephon Nr. 1000 

1 .1 

' 
,, 

1 
,1 

1 

C. TRAU
TEE- und RUM

IM PORT 

Spirituosen- und Frucht
säfteerzeugung 

Wien 1, Wildpretmarkt Nr. 7 
Telephon U 22 3 88 

Schrott, Metalle, Nutzeisen, Papier 

, Hadern, sowie Altmaterial usw. kauft ständig 

Hugo 
Mundsperger 

KLAGENFURT, Alois-Schader-Straße 7, Tel. 4346 

7iJieltwJ /_ii,- alk {}nul,m,-� 
und lli!R',R, (ßllllnlR, ! 

DAS At.LGEMEINE 

BORGERLICHE GESETZBUCH 
mit Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Mietengesetz, 
Hausgehilfengesetz, Hausbesorgerordnung, Haftpflicht
gesetzen und den sonstigen wichtigsten Nebengesetzen. 
Mit Verweisungen au,f zusammenhängende Stellen und 
anderweitige einschlägige Vorschriften, mit Hinweisen 
auf grundlegende Entscheidungen des Obersten Ge
richtshofes sowie mit einem ausführlichen Sachver-

zeichnis 

Fllnfte Auflage 
Herausgegeben von 

DR. HANS KAPFER 
Ministerialrat im Bundesministerium für Justiz 

1951, XXIV, 665 Seiten 

Broschiert S 65.-
ln Ganzleinen geb. S 76.-

Die Kenntnis des ABGB.s und seiner Nebengesetze ist 
' für jeden, der im öffentlichen Leben steht, unentbehr

lich. Di·e Ausgabe mit ihren rund 100 Seiten hat allseits 
die beste Aufnahme gefunden. Sie wird sich auch für 
jeden Angehörigen der Gendarmerie a,ls höchst wert-

voller Arbeits- und Nachschlagebehelf erweisen 

Zu b e z i e h e n  d,urch je d e  
B uchha n d l u n g  od er be i m  Verlag e 

M A N Z, W I E N 1, K O H L M A R K T N R. 1 6

,1 

MINIMAX 
Feuerlöschapparate Ges. m. b. H. 

Wien XV, Herklotzgasse 23 
Tel. R 33 303 

Naßlöscher T etralöscher 

Schaumlöscher 

Kohlensäure-Schneelöscher 

LEDERGERBEREI 

Spezialel'zeugung' in Wildleder: Hosen-, Hand-
schuh- und Putzleder ''.1 

HERZOGENBURG 

Wiener Straße 5 Telephon 51 

Büromöbel-Gro�tirchlerei 

fllois liöftngee 
II., Obere Dono�llro�e 13 

tel. ft 46 o 16 

AUTO RÄDER 
fUr alle Marken, neu und gebraucht. 
Sonderanfertigung und Reparatur. 
HERING-RAD, Wien 111/40 Gärtnergasse 5 

Die älteste Eisengroßhandlung Kärntens 

JOHANN EINICHER 
IISflHANOltS · AIIIIINlflfllSCMAJr 

•tAGfNJUl1 

Gesdiiifl und Büro: 
Kramergasse 5 m

Lagerhaus: 
Lastenstraße 15 

Ciroß- und Einzelhandel "'-

mit Eisen- und Eisenwaren all er Arf, Haus- und Küdiengeriit en, 
Ofen und Herden·, Baumaterial 

Tel.: 4301 - 4304 Fernschreiber: 03453 

!!!!! 
VANILLINZUCKER. ,,,;ttfex. k _· 

EIN KOCH HILFE 
_ (Ji/d�f!f' 1t,

PUDDINGPULVER 

RESTAURANT GÖSSERBRÄU 

r.össer 
'l Bier

WELS 
KAISER-JOSEF-PLATZ 

V�e J(.ü.ck! r.&{Jige PMi..se! 
FRAN� WANIK, RESTAURATEUR 

-HARDTMUTH
$3�-

DIE WELTMARKE 

"O"S TE R R H CH I S CH E S E R ZEUGNIS 

Fabriken: Attnang Müllendorf

W U H R E R'S 

PARK.HOTEL 
BELLEVUE 

BAD GASTEIN 

JEDER KOMFO R T

GANZJÄHRIG GEÖFFNET 
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24,.e1,._ettettA.�et1. 

2�e.lteH,pa,ple%. 

SAfflUffl 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

, 

. . one.-_ 
Wien 1, Seilergasse 4 

Cira:z, Herrengasse 26 

r-MCBEL
SONDERANGEBOTE FDR GENDA RME RIEBEA MTE 

SCHLAFZIMMER, WOHNZIMMER, \, 
3tür·. SCHRANKE, SEKRETARE, EINZELMOBEL, 
POLSTERMOBEL u. K□CHENMOBEL in reicher 
Auswahl zu günstigen Preisen 
BAUE R NSTUB E N-SONDERS C HAU 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK '� 
WIEN. VIII, BLIN D EN GASS E NR. 7-12 

Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinit:n 5, 46, J, 8, 118 

DER "HAlBFEllTICiE „ FE1!4MAUARBEIT MAUARBEIT 

ÖSTERREICHS l=Ül-lRENDES SPEZIALl-lAUS i:üR DEN 1-JERR N 

AUSTRIAS LEADING 

5'v) 
/' ",-.,::_;:;i,� 

"1r)i1 TOUT POUR MONSIEUR. 

MEN'S WEAR STORE 

Tell et-
üRIGINAl ENGLISOH STOm 

VON l)Ep. LANDSTRASSE 

WIEN III. LANDSTR.. �AUPTSTR. 88 - 90 U 16 2 86 




